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>ie Rom. Kapscrl. auch in Germanien/zu Htspanien/
Hungam und Böheimb Kömgl. Majest.

Mrunterthanigste Anzeig deßVerlauffsauffden i8.^pril. nupcn
tn bei Statt DüMdorff auflgcfthricbcn-untcrm IZ. aber darauff
unvermuthlich tuipcnclirtcn Landtags : jedoch deine ungeachtet angctra»
gen-aber nicht angcnohmcncr Reich6-t'o»/cr«^o»s-mäßiget'/und über»
flüssiger Einwilligung; mitallergehorsambsterBitt/dteie/uiidder Stän,
dk»?lufffübnlnqallcrggft.zu billigen - mithin zu verfügen / dass hierüber
Eigenmächtig nicht verfahren: und inzwischen Sraribus ihre Oicrrcn.Ge»
bühr cx Lomirii! noviliimi; priunz znni aufl selbigen Jahrs Einseitig erho¬
benen vielen hundert taufenden Rthl. entrichtet werden sollen.

/«ö». <kü.

In Sachen

Güllch-und Bcrgischcr j^and-Ständen
donrra

Ihro L^hur-Oürsil. Wurchl. zu Vfaly/ aloß)erczo-
gen zu Gültch und Berg :c. ^^cl!acic)njz.

Ccc; Aller-
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MrdmchleuchttLsier zc. ;c.

W. Kayserl. und König!. Majest. soll Anwald der Gülich-und BergiM
Landt-Ständen allergehorsambsthinterbringen - wasmassen Jhro Ehur-
fürstliche Durch!. zuPsaitz seine l>lm auffden i8^pii!i5 negsthin (laut des

86. rI/M'^ 86. anverwahrtenAnschreibcns) in die Statt Düsstldorft gnäojgss
hmberuffen; Auwalds ppalen auch in dem anbesiimbten eermino mit desto
grösserer Gewaltigkeit sich tingtsundm haben / wie schembahrer die Hoffyung

durch sothanes Anschrelbm-und darin dem Buchstaben nach außgetruckten Zweck einer
Qssumirung deß vorjährigen»von Sr. Churfurstl. Durch!, abgebrochenen Landtags Macht
worden : daß höchstgem.Se-Churfürst!. Durch!- indessen die übele Rath- uns Anschl^
der jenigen / welche sie zu denen von Anwaldts i^len notbzwänglicheingeklagten Harun
Verfügungen veranlasset haben/ naher anerkennt-und dahero entschlossen hätten/ die ob-
handene undehaubtliche Neschrverden/ ohne die Ober-Richterilche Ahnweisung abzuwar¬
ten/ von selbstenabzuthun : mithin deßEnds die zwey gantzer Jahr-lang Elgenthätlich
außgeschricben-unddurch herbiste ^iltrar-^xecmiones beygetttebene viele hundert tausmdm
Rttchöthaler Anwalds l^len ordentlich nachzuweisendenensilbm auch / in so weit bisse
Gelder die Rnchs- (^nttimlions- mäßige Odligenhert überstiegen / der Landschasst zu Be¬
streitung künffciger gemeiner Nothwendigkeiten gedeyhen: ausser der Ständen Bewilli¬
gung, und der Landen Kräfften keine wettere Stewren eLmseierg außgefchlagen/ sondmn
zu deren ke^rririon, und Mit - Anschaffung die ve^maroz 8caruum jederzeit 2(chlbirey/uno
selbigen/ --ä <zuos ulüz die Einwilligung verwendet/ formblich anzeigen / und verrechnen zu
lassen: fort sonsten die vorhin mehrmahlm gehorsambst repr^lemitte «ach ^
ullentbaidm hervorleuchtenderBilliglleit gnädigst zu erledig n.

Es ftynd auch Auwalds Pp^kn in dieser ihrer fester Zuversicht umb so mehr gestärkt
worden: je klarer anmbens in der Landtags-P^Mion/«S ^.87. das tröstlicheElbiethen

- enthalten gewesen / alles heWstcllm/undauffewig zu beststigm/ was mit Fueg echeischet
werdm könte. . ^ .

Wie aber Anwaldts / umbdM VorwurffeinigerVerzög^ung wWfommm/
88. stracks ngch Eröffnung sothaner l'ropolmvn dre geziemende mündt-uno^M^.88.schrifft-

liche Ansuchung gethan / die bey vorjährigem Landtag äememte ihnen abzuführen/
damit die darauß zu zahlenchabende Wirthe beftiedigt-und zu dreymahliger Verpflegung
bewogen werden mögten ^ Ist wider alles Vermuthen / und ungehindert hierunter^

89» »„n. 89.5>o.^?l. Kmcmäeremvnttrirter offenkündiger Billigkeit deffals dannvch nicht
-90.91. gew llfahret: sonderen das von dero höchst-Mißlichem Reichs Hoff Rath unterm ?tm

^^nüz auffungleichk gtgtntheillge Vorstkllung abgefasstes durch das besonderes
'^«^.92. d^orikcanon^vecrec-?/-???. 92.. commnnicirt : dessen Inhalt M tjMN anderen VttstüNl)

gkdrähet: und solches gleichsamb als ein Treib - Mittel zur newer Einwilligung mißbrauchet
worden; Odm jcdock) daß dabey / oder sonsten wchrenden Landtags die gmngste Ahnlei-
Lhung zu venpühren gewesen / daß die zu Außwmckung höchst - besagten Lonclul! M-
rühmte Neigung die vorgangem Eigenmächtigeka^ualirätenzu eraäntzen / bey demwider-
wärrig-nCkur-Pfättzischen jemahlen ernstbafft gemeint sey' oder auch / daßüber-
das w lllkührlich ^presset - und an die vierzednmahl hundert tausend Rthl sich belauffeM
czuanrum einige Nachweisung zu leisten Vonnöthen ; sonderen sothane Mtgenmachtqnzll

fZÄo ferner / und die behörige Bescheinigung verüonjz m rem öc uriIicarM?A-
crise, durch dte auch äucANÜbmi^üz ComkÜ5 cOlirinujreNde hatte .Lxecurion gnugsamb
Mstye.

WorauffzwarenAnwalds ?pal5n'noch ehe und bevor sie zum pnnQ perEmwilltzung
geschritten / nicht umbhin gckünt/ deß unwidersprcchlichmDloeren-Gesuchs haiberdü nä-

9z. here Einwendung und ««m. 9). zu machen ; Hiebey aber das Unglück wider-
umb empfinden müßen / daß solche chnm ungnädig außgedeuttt / auch so ga'' die Landtags-

^.94. Verjambwngen urplötzlich (besag der Lands-Fürstl.I^toluüon/ «̂^.9.4. )worden.
Nun batten Anwaldts Ppakn nach einer so mwmnuthet- undmit denen davorigenka^-

tags Handlungen so wenig / als auch denen widrigen bey hiesigem höchsten Reichs-l-i-
dunal eingerichteten letzteren exbibins , und daraust sich fügenden jüngeren Lonclulo ülm
einft mmender Aeusserung sich lchier anderster nicht zu finden gewust / als der anberüiM

jn blindem Gehorsamb zu folgen: Gleichwohl aber / umb alle unprTvccHM
Gemüther zu überzeugen / wie weit sie auch nur vom Schatten einiger Vorevl'ch-M

Smnlich-
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Gitinttchktil entsiknet / und wie ohne dem unter allen solchcrlty schmählichen BegegnüsskN
pannoch Il^cm Wien Lands » Fürsten und Herzn / theils auß eigener ungefärbter Imemion,
theils auch jttüdrigcr Erfüllung deß rnenchri primi luprzcst<Äi conclüst gchorsambst entgegen
zugehen / und sich zum Zweck zu legen sie beflissen gewesen/ haben gesambre Land - Stän¬
de IN ihren cle!iber-zrionibu5gewöhnlicher Massen fortgefahren/ und endlich beliebet / daß m
Bchukff der unstreitiger Reichs» und Crayß- C.forocmüsscn dreymahl hunderttausend
Klorin Sr- Chur - Fül stf. Durchs. zu oiknren seyen: Worüber sie dan ihre yemetn-
sämbe / und 96. ^97., welche/«^ /„. S.t7. /). ^ x-^. 95.

99. zu finden/ m denen Rtttrvürtig» und Gtättifchcn Lo!!?Aii5 beydersetti- ^.§.7,
ger Landen / dem Herbringen gemäß gcfemgtt/ und rhrm beyden Zynäiciz auffgetragen /
selbige denen ex psrre 5eret,iss!mi zum Landtag couimittirten Räthen zu übergeben.

ES haben awr dieses welches ein nitersebter Zufall ist) solche von denen ^nchciz, gleich
üußderselben Psitchtmass.g?t k<e^rtc)n^ö»^.98. zuersehen/ mcht allem nichtannehmen / "«" 9^
sdndertn auch der Graf von Schaevberg/ der doch erst frisch vorm Landtag zum Lands-
Herrlichen Seatthalecren der Hertzogthümb^r Gülich und Berg angeordnet wäre / und
dtMe MSN gua publico tocum-renemi principis obttwehntk Kelarionez per Norsrlum geö
müssigtt innmirm lassn/ selbige besag dessen mltmmemi >^««^.99. ebenwenia sccepri-
ren wollen.

Wan nun AnwaldtS - l>len fingerzeiglich anzuweisen sich getrawen / und ohne das
leicht außzmcchnen,st / daß mu vorangezogener EmwilligungS-Summalle Reiche-Con-
tllrurions. mässge Obligenhetten deren Hertzogthumber Gülich und Berg jweyfach und
üdk'Mig zu bestreiten seyen/ in denen Lands»Fürstl. Resolutionen auch die Armuth der
conmbuirender Unterthanen deutlich anerkennt/ und reper.rjz vicibus eingestanden wird / er-
sülgltch AnwaldtS pp^len Aydt-und Gewissens halber sich höher nicht erklährcn mögen /
noch schuldig seyno, als die germge übrige Kräfften der geständtlich erlchöpffter-und durch
die zweijährige äigenrhätlicde Außschrewungen / und ungemessene Lxecuriones ln völlis
ge Unvermögens gejtürtzter armer Unterthanen erleiden/ u»w beybringlich ist.

Als tragen zu Ew. Kaysirt.undKönigl.Majest.Gülich-undBergische Land-Stän¬
de das allerunthgliesVemawen/ bitten auch darumb allerflehentlichst / dieselbe allermildest
geruhen vo> angeregtes omen Reichs» und Lands-Grund - Gesätzen allerdings ähnlich- und
sogar zweyfach übersteigendes oblamm so wohl/als der Land-Standen gebrauchte Auff-
sührung zu billigen/ mithin auß allerhöchst - für die mittelbahre Reichs - Unterthanen ob-
habtnder Reichs - Väterlicher Vorsorge allerggst zu verfügen / baß selbige darüber mit
fernerer Eigmmacht nicht beschwäret/ inzwischen aber denen Land- Ständen ihre bey vor¬
jährigem Landtag cieservytte VerpfltgungS'Gelderauß denen damahls einseitig außgeschriß«
bmm D siebenmahl hundert tausend Rhtl. fürdersambst entrichtet werden sollen-

Darüber:c.

Lw. Kapserl. und König!. Masesi. :c. ?e.

Dhh
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Landtags Ahnschreiben vsm Jahr 17??.

Von Gottes Gnaden Mr Lar! Philipp / Pfalez-
Graff bey Rhein/zc.

Nftren gnadigßm Gruß zuvor kiebe Gettewr - Nachd««
Wir die / in negsivougem Jahr vorgewesene / und in 9KN letzthin abgcbrochtne
Gülich-und Belgische Landtags Handtlungm auff den 18. negsibevorstehenv^
Monaths in dahilsiqcr Unserer Haupt'Statt Düsteloorff reAllumirenzuf^

sengnädiast entschlossen ; Ais unvechalten es euch mit dem gnädigsten Befelch hiebey / hgß
ihr euch auffvorgemeitc Zeit dahicr cinfiaden sollet / Gestalten ncbens übrigen Unsmnge.
trewen lieben Lanbtständen das jenige/was deß Vattcrlandts Wohlfarth / und soGsM
Sachen Nothdurfft erheischen wird / äelibemcn und mtschliessen zu helffm. Versehendes
dessen also / und scynd euch in Gnaden gewogen. Düsseldorffden^s-^cü 1711.

Auß Höchstgemelter Jbrer Churfürstl. Durchleucht
sonderbahrem gnädigstem Befelch. :c-

87

Landtag6-I4opoiirion. eröffnet den ritkli
Aprtl. 1721.

Em Wurchleuchttgsien Uürsten und Amen/
Herren Pstattzgrassen bey Rhein / deß
Heil.Röm. Reichs Ertz Schatzmeisteren mW Churfürsten / m Bayren/zu
Gültch/Cleve/undBerg Hertzogen/Fürsten zu Mörß/ Grossen zu Veldentz/der
Marck/Sponheimb/und Ravmsberg / Herren zu Ravenstem.tt. wird mit

besonderem gnädigstem Vergnügen zu vernehmen seyn / wan dero getrewe/liebe Gültchmnd
Bcrgische Landtstände von Räthen/Ritterschasit/und Stätten / ausi das von Seiner Chur¬
fürst!.Durchleucht zu kezssumirung der in negstvorigemJahr abgebrochener dortiger üandtags-
Handlungcn ohnlängst beschehenes Beschreiben sich daselbst in nahmhaffter Anzahleingesun.
den haben werden ; Höchsigemelte Jhrs Churfürstl. Durchleucht erachten allerdings un-
nöhtigzuftyn / bey gegenwärtiger Affcerfolgung der nur ausi einige Zeit auffgehobmer/und
außgestelter veliberattonen / die Beschreibungs'Ursachen weithwendig anhero zu erhohlmi

Beziehen sich dahero / umb allen Anlaß zur Verzögerung dero hohen Orths möglichst
zu verhüthen/auss die jenige proposttton , welche besagten dero Güllch-und Bergischen Landt-
ständen in ^uZusto negstvorigen Jahrs erö ffnet worden ist zumahien darinnen die triff-
tige B 'wegnussen der damahliger Beschreibung zu dem annoch zu keiner Endtschafft gediehe-
nem allgemeinen Landtag so wohl/als die ohnvermewtlicheGelt- Ersordtrntissen der Länge nach
enthalten/undaufgeführet siynd : ausser allem Zweissl stellende / gedachte dero gttttwe/liebe
Gülich-und Belgische Landtstände von Räthen/Ritterschafft/und Stätten / werden in so ge¬
raumer Zeit den wichtigen Inhalt sothaner anhero erhohlender Landtags-propostrion reifflichst
erwogen-die dabey außgetruckteohnumbgängliche Nothwendigkeiten/ und übrige UmbMt
recht parrioüsch zu Gemüth gezogen/ und zur Gnüge begriffen haben / mithin nunmehro
im Standt seyn/ohne VerahnlassungdermindersterWeitherungenzudemHaubt-WerckjU
schreiten / und zu Erlpahrung der denen armen Unterthanen lediglich zu last-mithm denenjeni-
gen/welche ahn dem Verzug Schuldt tragen/zu schwärer Verantworthung fallender Kösien/
zu ehebaldiger gedeylicher Endtschafft allen Fleisses zu beförderen ; und gleichwie vorbe¬
deutete unaußsetzlicheNolhturfften nicht nur ins gesambt annoch bestehen / sondern dardurch
mercklich vermehret werden / daß höchstged.Jhro Churfürstl. Durchleucht bey dermahW
annoch tmmerforth inmnd außerhalb deß Reichs sehr mißlich und hüchstgefährlichsich anlas-.
senden Leüfften / umb bey allen Befehdungs-Fall zu deß Vattcrlandts allgemeiner Wolst-
fahtt/und ihrer der Gülich-und Bergischer Landtständen selbst älgener doviervarivri zuderbt-
nökhigter Gegenwehr destthunliäss gefast zu seyn / auß Antrieb der für dero sämtliche liebe A-
tcrrhanen hertzinniglich hegender Landes Fürst-VätterlicherLiebe / und obtragmder ohmrm^
deter Vorsorge/sich allerdings vermüssget gesehen haben / über die von demselben im negsM'
gen Jahr beschlossen-und guten Theils dewmckte äuZmem-mon dero KriegS-MannschasstB
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selbige auch mUderZm oust raufen» füiiffhundkrr Mann/ nicht weniger auch vero Reuiberev IN^ sikUen/damit man sich dieses chey denen negstvorigen Kriegs-Zeittn bey vielen
FMsch!acl)tm undBelägerungen so tapffer erwiesenem gesambttnLvr^o zuFueß/und zuVftrii/
zu Aeti' u.ld <.rhastung Landt und^euthe aussallen Nothfall wollerspmßiichgebrauchen könne*

a!)o haben Höchstgedachte Jhro Churfursil. Durchleucht zu deroMlich-und ^cra!
schen Landtstanden in dergleichen Fällen bey vorigen Regirungs Zeiten sedesmahlen Mittels
nner zulänglicher Einwilligung m der Thatcomprobirter unterthäniasier W'llfäbriakeke d-
fest- gnädigste Zuversicht gesetzet-selbigewerden Höchstgemelt^
auch b-v j'tz-g/.n so liaick aiunngind-n No-Hi!andt himmr^
.in so!» .-'kieckiiches cZu.n.i.m.woduech obqeme.ee wie auchdü.ubc^-.x"ndÄ
tt°nahng.m.rckce allmge übrige B-Sürffenüssrn ohnabgängig bestriiten / und besorm' w'«
den können / mit Abschneidung aller Weitheruna-n verwilliam . ^
w°dl/a>s sSnstige unterthänigst ä-voriste Bezeugungen in die Weeaericbwn ^
schenHaubt/unv G<iederen,zu deß lieben Äa-leriandrS gemeinnützigenbesten so böcb» nä,b!'5
ge Verirawen s,u dessen Bcsürderung Höchstgemelt. Ihrer Ckmfüe» ^
wählen ausser aller Schuldigten / allberests gedcyllche Äerfuegunaen aetka?ba^n -

obg-meüer gnädigster Zuversicht ferner alldas/enige , so von derostlben mlt Ä?a »nu Äm
keil erheischet werden-kan / zu thuen erbi-thig s.yndl h rstcll t / und auff /^ ^ >

Welch-»°n Hächstgemeie. Jhro Churfürst,. Dur^
»iqkiit dieselbe als-in unrriegüches Mcrckmahl der von dero getreiven / lieben
Berg'ich-n Wdlstanden fm dero gnädigsten Chur-und kandls Fürsten heaendeÄ^u.
ter Tnw/und unterlhänigste v-vmioa , mithin den für deß lieben Natterianu.a Ä
Wohlfahrt obtrag-nden recht.P,eri«ifchen Eoffer in hohen Gnaden aM-hei, u ,v^/.?a!n !^
mningesambt t wie auch emem »-den ins besonder dero Chur-und LandlS-Ät 01«^ !
und Hüiden immersorth ang^yrn/nnd bey Aorfali.nhü.ea w7ck-,Mg emvfi d n mssm
ohmimangelen werden. Urkunde un er a genhändiaer Unterütiriise, »nö ^
„».MM S.m.z.li,,« M.«

ci.5.)

ckkl. MIU?? LKmf

vi. ea^i».

Z.e!aric> ^rima in punäbo Oioecarum. Übergeben
httl Hpril. 172.1.

Uff Ihrer Churfürstsi Durchleucht gnädigstes Anschreiben seynd derosel- 88.
benzuunterthämgstem anwesende Gulich-und Belgische Landtstände
von Ritterschafft/undHaubt'Stättenin tcrminocvmp.'iriüonis Hieselbst gchor-
samblt erschienen / umd dero gnädigste unterthänigstanzuhören.

Jndeme nun aber bey letzt-abgehaltenemLandtag Landtständen die gewöhn»
liche Zkhrungs«Gelder wieder das uhraltes Herkommen vorenthalten worden :

und dan Landtständen nicht zugemuhtet werden kan / daß nebst Hindansetzung dero selbst
eigener pnvar Geschafften annoch das ihrige verzehren/oder sonst schmertzlich zusehen sollen!/ daß
einige auß dero Mitglieder von denen Wirthen schimpfflich angegangen werden;

So müssen Jhro Churfürstl. Durchleucht gelambte Landtstände gleich im Anfang
dießmahligen Landtags s damit ihnen nicht / wie in Ihrer Churfürstl. Durchleucht zu Wien
übergebcnemSerichr geschehen / vorgcworffen werden könne / daß viele Wochen m punÄo
vioecarum, zu mehrcrem Beschwär deß Landtssich auffgehalten haben) unterthänigst bitten/
daß die würcklich äelervurtc Oic-ten von letzt abgehaltenem Landtag so wohl / als von der Hey,
delberglschtr ve^msüon einem jeden / Zufolg der übergebener^pecisicanon , mithin auch die
hitbeygehende renneren baar abgeführet / und ferner wegen nchtiger Zahlung dießmahligen
Ändtagö vi«ten Landtstände gnädigst versichert werden mögen.

Ddd » R.e5o«
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Aelolurio 8ercnitliwi in punÄo vicctarum
vom 2.9 ten April 17^1.

^ 80 - Hro Churfürstl. Durchleucht haben tu dero fonderbahrem gnädigsten Wohl»
' gefallen vernohmmen , daß auff dero jüngsthw erlassenes gnädigstes Lonvo.

caric)n5-Schreiben / dero getrewe / liebe Gülich-und Bergische Landtstände
H- von Räthen/R.tterschafft/und Stätten in so anjehentlicher Anzahl erschienen

seyn ; und gleichwie höchstgedachte Jhro Churfürstl. Durchleucht nichtet
beständiger wünschen/und verlangen/als besagte vero getrewe/ liebe Landtstände

dero ihnen gnädigst zutragender LandtS-Fürst-VätterlicherMilde/und propenkon mehr und
mehr zu versicheren ; also seynd dieselbe auch allerdings gnädigst geneigt / ihren der
Landtständen bey Eröffnung dero gnädigst commitütten Landtssürjll. VortragS anbrachunl
unterthänigstem Gesuch / wegen Entrichtung der etwan von nechst vorgewesenetLandtags.
Versamlungen anstehender visten in hohen Gnaden zu «Zest-mm ; Jndeme aber alt,
üblichen Herkommens ist/daß die Landtags Diäten chmder nicht/ dan nach völlig geschlvffe,
Uem Landtag/übergtbenen Renneren und darüber beschehener Kcparririon.auß denen eingehen,
den Landts-Gelveren zahlt zu werden pflegen ; und dan kundtbahr / daß bey vorgemtl»
lem Landtag weder ein/noch anderes vorgangen seye / mithin dahero Jhro Churfürstl. Durch»
leucht gnädigst bewögen worden / sothanen Landtag vermahlen zu cvnrmuirw / und zu wsssu.
wirm ; also ftimd auch dieselbe gnädigst entschlossen / zu versorgen / und zu befürderm /
daß bey negstkünffrigcr Keparürion die Nöthturfftder MikLirltcher Dickten / und Renntttl!/
(deremhatben HöchstgedachterJhro Churfürstl. Durchleucht gnädigste Gmehmung vorbe,
halten bleibt) beygetragen/ und von Pfennings-Meister (wiewohlm sonsien dieselbe auß du
nenreparrirenden und eingehenden LandtS-G?lderen zahlt worden) bald möglichst abgeführt
werden sollen. Düsseldorfs den 29. April, l?"-

(I..5.)

..FÄ?

90.

InKanria Kelntioniz in pun^c» Oidetarutn
cie 2. k^lsji 1721.

Leich wie auß denen alten Landtags-Handtlungengnugsamb bekandt ist/daß
in den vorherigen Zeiten von denen Herren Hertzogen zu Gülich und Berg/
denen zum Landtag convocirten Landtständen die tägliche Zehrungen von Hosf
auß angeschaffet / oder aber beym Schluß eines jeden Landtags die Wirthe
auß der Hoff-Cammer / wegen gethanen Verpflegungenderen Ständen
daar befriediget / und nicht biß zur newer Lonvocscion solches verschoben und

außgesteüet worden.
Also lauffet es gegen das alte Herkommen zuwider / daß die an statt deren vorzeiten von

Hoffauß angeschaffter freyer Zchrungen surro^irte Vickten-Aelder denen Landtftändenbeyletzt
abgehaltenem tandtag nicht bezahlet worden / und annoch unterm Schein einer kesllum.
priori vorenthalten werden wollen / dahe doch die ordentlich eingerichtete
5««, worin die Heydelbergische vcputstionz-Gelver ( welche mit dem letzteren midl'WN!
Landtag gar keine Gemeinschafft haben) mitbegriffen gewesen , Ihrer Churfürstl. Durch*
leucht commirirten Gcheimben Räthen durch beyderseits Landtschafften gemeine 5/nciico5il»
d^ovembri letzthin bey erfolgter vimitüon deren Landtständen übergeben / und deren via-tcn-
Abführung unterthänigst außgebetten worden. Es suchen Landtstände hiebey nie dero
eigenes privar-inrerestc : Massen nach beschehener Zahlung deren Wirthen vor die vorig jch
rige Verpflegungen nichtallein keinem was zu seinem ?rokc übrigbleiben wird / sondern von
den mehrtsten annoch ein zimmliches wird zugesetzt werden müssen ; und habm auch
Landtstände zu mehrer Bezeiqung / daß sie dero Gedancken auff keine Aigennützlichkeitengt»
richtet haben / vielweniger sich deren in Ihrer Cburfürstl. Durchleucht zu Wien überMM
Bericht deßfalS ihnen Landtständen beschehener Vorwürffen theilhaffttg machen wollen/M
den ersten Tag bey Eröffnung der Churfürstl. gnädigster Landtags dero ZluW
»n punÄo vioecarum unterthänigst Ubergeben/in der unterthänigst zuverläßiger Hoffnung / l6
wurden dje würcklich äe5ervmte vi »ttn dem uhrglten Herkommen gemäß baar abgefMB

M,s.
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und dadurch Landtstande zu Vornehmung deß Haubt-Geschäfftsim Stand gesetzet worden
seyn ; Jndeme nun aber hiesige W>rche die Anschaffung deren täglicher Nothwendigkei¬
ten nicht verfuegen wollen / es werde ihnen dan wegen deß letzt-abgehaltenenLandtags baareS
Gtldt abgeführet / inzwischen aber Landtstande daß sie das
ihrige mit Hindansetzung dero selbst aigmer pnvar. Geschafften verzehren / oder sonst zusehen
sollen / daß von denen Wirthen unglimpfflich angangen werden.

Als muffen gesambte ^ndtstande von Ritterschafft und Haubt-StättendenJnnhalt
dero ersteren in punÄo v «rarum untmhanigst übergebenen AuffsatzeS hichin gehorsambist
widerhohlen / und unletthämqst bitten / daß ihnen die vorigjahngäemerllteviWten-Gclder
sambt denen Heydelbergisthenvepm-mon- O^een / und letzt übergeben? Rentieren baar abge¬
führet / und deßfaiß denen Pfenmngs Meisteren gemäßeneö Befclch ertheilet werden möge

widrigen falß müssen Landtstande gegen die Verzögerung der LandtagS'Handlungen
mit unterthänigstem KespecÄsich bezeugen / daß sie daran gar keine Schuld tragen wollen/
hiebey conrelwen / Mithin cioliren / daß sie bky nicht erfolgender Außzahlung deren vicetm-
Gelberen hieselbst zu ferneren veliberarlonen nicht lülMiren können.

Keloluriv Tereliistuni
5abl)athideN5.tenMaji 1721.

Hro Churfürstl. Durchleucht thuen auff dasjenige / was an dieselbe dew an-
wesende Gü!ich-und Belgische Landtstande von Räthen/Ritterschafften / und
Stätten gestrigen Tags / wegen Zahlung der Oio-ten ferner-weikh gelangen
lassen / ihre unterm ^y.ten mchstverwichenm Monaths Aprilis alibereits er¬
theilte gnädigste Ke5l)!urion widel holen; und gleichwie Höchstgebote Jhw
Churfürst!. Durchleucht dabey gnädigstund deutlich erklähret haben / zu ver¬

sorgen/und zu beförderen / daß bey nechstkünffugcrkcparmion die Nothturfft der vi«ten und
Renneren beygetragen / und von Pftnnings-Meisteren entrichtet werden sollen:

Also lassen es dieftlbe dabey / und auff solchem von ihnen Landtständen cZepcnäirenden
Erfolg annoch unveränderlich gnadigst bewenden / der gnädigster Zuversicht lebendt/landt¬
stande werden dieser ihrer Angelegenheit halber das publicum , und daß Haubt-
Veliberarionz-Geschafft gegen und wider Jhro Käyserl. Majest. unterm )O.tm selbigen Mo¬
naths Aprilis communiclrte allergnadigst Reichs.richterliche inrenrion nicht fcrnerweith verzö-
gmn / und solcher Gestalt / zu ihrer schwärer Verantwortung / den armen Landts Unter¬
thanen annoch mchr beschwären wollen.

(QL.)

I^orisicaric)N8-Dccreruin6e ze>. 172.1.
Anwesenden Gülich-und Bergischen Landtständen von Räthen / Rittet-schafft/
und Stätten wird ohngezweiftelt allbcreits zu vernehmen vorkommen seyn /
und bewehret es der Anschluß mit mehreren? / was bey dem Kapsel t. RcichS-
Hoffrath in der von einigen auß ihrem der Ständen Mittel dorthin zu bringen
sich ahngemasier ^-/i^/o^-Sachen vor ein allerhöchst Reichs-Richterliches

ausgefallen siye;
Gleichwie nun daraussen Seiner Kayserl. Majest. allergnädigsteUnrennon,mithin was

Gestalten von deroselben vorerwehnter anmäßlicher Appellanten Unfueg höchst erleuchtet ahn-
gefthen / wie auch/wohin selbige ahngewiesen werden / zur Gnüge zu ersehe« ist / und
sich allerdings geziemen will / sothaner Jhro Kayserl. Majest. allerhöchst ReichS-Richtcrlicher
/«te«,to^und iLrkandtnusgehorsambst zu geleben;

Wo haben es Jhro Churfürst!. Durchleucht gesambten dero Gülich-und Bergischen
Landtständen zu dem End hiemit gnädigst ohnverhalten wollen / Gestalten sich deme vevorist
zu bequämcn / allgehorsambst schuldigste Folge zu leisten / und die vorwehrende Landtags-
Handlungm mit Abschneidungaller ohunötiger / von Semer Kayserl. Majest. verworffener
Wucherungen / zu einem ersprießlichen Endtschluß bestens zu befürderen/ mithin solchem
nach das Haube-Einwilligungs»Geschafft ahn kein/>^v^ /»tt^ denen armen Umertha-
m zu last nicht binden zu lassen. Düsseldorfs den) o-sten Apnlis -721.

Eee Nähere
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Äß von Ihrer Churfürst!. Durchleucht durch ein absonderliches
das jenige communicirt worden / was in Ihrer abgenöthigter Hppeüz.

rions-Sachbeym Höchstprcjfckchen Käylerl. Rerchs-Hossrarh un'erm 9-ten
vorigen Mvnachs vorbescheidtlich ergangen / davor wird hiebey umcrthämgsi
schuldigster Danck erstattet ; und können Landtstänve geziemend nicht
bergen / daß/wie sie sochanes ^oristcarionz-vecrer ersehen , mcht wenigsten

Hestürtzet / bald darauff aber wiederumb getröstet worden / da sic d^s Käyserl.
selbst verlesen / und eines Theils dessen Jnnhalt jenem gantz unähnlich / anderen Thet/s aber
befunden haben , daß/was Jhro Käyserl. Majcst. Ständen allergnädtgsi emgerathm / se
solches vor Einführung ihrer ^peüarion a«ß aigenem vevorion8-ANtrieb durch alle ersiW^
Weege, mmblich durch verschiedene ahn Jhro Churtürstl. Durchleucht erlassene unteM,
nigste Schreiben/und gar zu Ihrer Ehurfürstl. Durchleucht belchchcm ^

einiger dero Mitglieder / und sonst mchrmahim versucht haben/auch der Käyserl. alkr,
gnädigster Verordnung gemäß alles ferner gehörigen Orths zu beobachten unterlhänigstW
ermängelcn werden.

Esconreüircn hiebey LaUdtsiande / daß lieber alles in der Welt Verliehren / als etwas
handtlenwollen / welchesder Reichs Vätterl?cher lmemion eines soavergnädigstm , W
gerechtisten Käysers zuwlderseye ; Sie versprechen stch aber auch hingegen festiglich/ daß
selbige dahin nicht gehen , noch billigen können , daß Landtständen tue zu Ihrer VerA
gung gebührende geringe Tag-Gelder vom simgeren Landtag herso wohl, als auch vonder
^e^delbergischer annoch voremhalrcn oder deren Zahlung verzögert und biß auff
künKtige Kep2mrion hinaußgesetzttwerden wollen Massen dkrenielben Emfordkrung sijrme
unnöhtigeWeitherung / oder auch ein./'^cesgarnicht außgedtmet werden mag,

sonderen/gleichwieauff Ihrer Churfürstt. Durchleucht gnädigste Beschreibung LaM.
stände bey vorig.Md dießjährigem Landtag gehorsambist erschimen / und die gemeine Noch,
turstt beyder HerMthumber Gülich und Berg parriorisch besorgen / also auch die zu chrer
unentbehrlicher von Hoffauß vorzeiten angeschaffter Beköstigungzugelegten via-len n,chr vor
ein privates, und imeressirtes / sondern in der Folg? vor eine Gach zu
achten ist - Derowegen Seiner Käyserl. Majest. allergnädigst zu beurtheiln Landtstcinde
ällergehorsaMbstanheimstellen müssen / woher die rveicemugen vermahlen evtsichcn , und
vermehrt werden , daß Landtsiände durch AbschMidung deren gewöhnlicher Zchwn^Vit-
telen Mit der That selbst gleichsamb zu nicht-BeywHhnvng oder aber Verlassung deren
Landtagen ^ dahe nicht alle im Stand seynd/auch ohne das nicht zugemuthet werden kan/ eas
ihrig-zuverzehrm^I angewiesen werden wollen : obgleichfonsten ä piima ktaji l^o.in ^n.
über die sechsmahl hundert tausend Rcichsthaler durch die Landts-Fürstl. aigenmachnge
Außschreibung auß der Landtschafft viä execuriva beygttriebm worden.

W,«. 94°

t^solurio ZerenMmi LlcÄvtis auffddr GÜllch-UNd BergisthtN WVt»
ständen dritte ^elarion in PUNÄ0 per Lanptags«vioeten.

Ivlaruz pen lz ten Mäy

Hro Churfürstl. Durchleucht ist von derd/ zu denen annoch vorwehrendm W
lich-und Bergischen Landtags« Handtlunyen gnädigst verordneter (ÜommillM
seines umbständtlichen JnnhaltSgehorsambst^e5crirt worden / wohin dero ja
Düsseldorffanwesende Gülich-undBergiftheLandtstandevon Rährm/Mer-
schafft/und Stätten sich unterm s.ten dieses / sowohl wegen deß bey dem hoch-
preißlichem Käyserl. ReichS-Hoffrach m der von einigen auß Mittel «sagtet

Landtständen dorthin gebrachter anmäßlicher ^ppeNanonz-Sachen / am p.ten vorigen Mo-
nathS außgefallenen , als auch der vorigjähriger Landeags-^ten halber ferM
weich haben vernehmen lassen ; nun befrömbdet hüchstgedachte Jhro Churfürst!. Durch¬
leucht die von besagten Landtständen in einem so anderen dabey gethane unerwartete Aeuserung
umb so mehr, da/so viel obgemetten Rarhschlvß betrifft^eS zu besagter Landtständen Wäm
Verantwortung gemchig seyn wird , daß, nachdem sie Landtstände dabey außtrücklich an¬
gewiesen werden / Ihrem / gegen dieselbe in so vielen Stücken sich so willfährig erwiesM
Landts«Fürsten / mit geziemendttEhrerbietung entgegen zu gehenmithin ihres OB
nichtes (wodurchdas so nühtige gute Vernehmen zwischen dem LandtS-Hmn / und ihm
Ständen einiger Gestalten beybehalttn-die Landtags-Handtlungen / vomemlich aber das

dahin
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dahin gehörige VerwilligungsGeschäfte dem Herkommen / undkeceß gemäß befördert/
die Gerathschlagungen über deß Landes gemeine Angelegenheiten norhtürsstlich besorget wer¬
den mögen) erwinden zu lassn/und nach dem Vortritt deren auß ihrem Mittel f welche die Un-
b-ll und Unahnständigkeit ein und anderer ihrem Landts-Fürsten gethaner Zumühtungen/ und
darab nicht ohne Grundt befahrender schadtlicher Weiterungen allbemts weiter erwogen / und
chnerkmnet / ^ sich in dem Haubv-N?erck näher zum Zweck zu legen / sonderbahr denen
sich zu obgemelter angemaster^ppe!Iatton5-Sachenbekennenden aufferlegt wird/ sich wegen der
zwijchen ihnen getroffener vNSulässlger Sundnüß/ und Verstrickung gehorsamst zu ver¬
antworten ; gemelte Landtstände sich jedannoch unterstehen dörffen/ diese Käyserlich»aller»
höchst-rlchterlichetLrkänmüß gegen deren truckene Buchstaben so ungleich außzudeuttn/ und
die ihnen derenthalb auß höchslgedachter Jhro Churfürstl. Durchleucht gnädigstem Beftlch
vonvsrgemelter dero (^vmmillion beschehene wohlgemeinte Eröffnung gleichsam einer Un-
warheitzubeschüldigen/undannebensohne Schewvorzugebm / obfeyJhroKaysirl.Majest.
hierunter so deutlich außgetrlrckrer und auft künfftige Befolgung klahrer abziehlender allerhöch¬
ster W'll vorhin durch die SeinerChurfürstl. Durchleucht von ihnen Landtständen beschehene
schrifftliche Vorstellungen und nacher Heydelberg abgeschickte Deputation würcklich erfüllet :

da gleichwohl eines Theils dieses alles allberitö beym Käyserl. hochpreißlichemReichS-
Hoffrath vorkommen / deme unerachtet obberührtes donclullim erfolget / folgsam vor un¬
zulänglich erachtet/ und daherosie Lanostände zu obgemelter von Seiner Churfürstl.Durch»
leucht durch ihr bißherige Landts-Fürst-Vätterlichemildeste Bezeugungen/ so wohlverdienten
und billigst'vechofftcn Gegengang von allerhöchst Reichs-Richterlichen Ampts wegen nach-
trücklich ermahnet worden stynd ; anderen Theils ihnen Landtständen nicht unbekant
seyn kanMd muß / daß die von ihnen nacher Heyvelberg mit vielen denen armen Unterthanen
lediglich zu last kommenden / und auff einige würcklich erhobene tausent Reichsthaler sich er¬
streckende KöstmabgeordneteDeputation indem Haubt-Werck mit keiner Vollmache und
Hinlänglicher versehen / folgsam nicht nur allerdings frucheloß gewesen / sondern
auch/da sie Dcpuntte die unvermeidtliche Nothwendigkeit der jetziger Erfordernüstcn gar wohl
begriffen / und dshero gegen höchst-gedachteJhro Churfürstl. Durchleucht sich vernehmen
lassen / daß Landtstände bey Verwiltigung deßfals erheischten sechsmahl hundert tausend
Reichsthaler keinen Ahnstandt haben würden / solche Erklährungen sowohl von ihnen Depu-
ritten / als von dmen Landtständen solgends widersprochen / mithin daß sie Depmitte darzu
keines Wegs bevollmächtigetgewesen / vorgegeben / und also im Haubt»Werck dieser vc-
pmmon nichtts gerichtet worden / noch zu richten gewesen ; Hingegen aber nebst denen
kostbahren Zehrungen die Diäten / ausser einiger wenigen von Landtständen selbst in Zweisftl
gezogenen Pollen / baar entrichtet worden ftynd. Anreichendt die vorig/ährige Landtags-
viwttn/ deßfals muß hüchstgedachter Ihrer Churfürst!. Durchleucht billig tieffzu Gemüth
gehen / daß in dieselbe von Landtständen derentwegen mit so hefftig-als unbcfuegtem Eyffer
zum dnllenmahl / und zwarn wieder die unwiedersprechlich alte Gewonheit gedrungen werde;

wojedoch mehr höchstgedachte Seine Churfürstl. Durchleucht ermclte dero Gülich-und
Bergische Landtstände hierinssalßdero Landts-Fürst-Vätterliche milde und propenllon sol¬
cher Gestalt versichert gehabt / daß es hierunter an ihrer der Landtständen zuvordrist erforder¬
licher Obliegenheit uornemlich hasste / und darauff lediglich beruhe : zumahlen von
Landtständen kein einiges Exempel wird beygebracht werden können / daß einem zeitlichen
Landts»Zürftcn vor hüchstgedachter Jhro Churfürstl. Durchleucht Regierungs-Zeitendie
Entrichtung der Landtags -Di«ten ohne vorherige Einwilligung seyen zugemuhtet/ viel weni¬
ger solche abgeführet lvorden / dahe höchstgedachte Jhro Churfürstl. Durchleucht vor wie
nach immerforth erbietig ftynd / uach erfolgtem behörigen Schluß der dahmahliger reallumir-
ter LandtagS-Handtlungen solche Verfuegung zu thuen/daß einem jeden sothane Di «ten dem
Herkommen gemäß unweigerlich zahlt werden sollen ; welchemnach ein jedes unpr-occupir-
teS Gemüth unschwär wird ermessen können / wie voreyalich und unbegründet die unver¬
diente Auffbürdung / ob wollen sie Landtständt zu nicht Besuchung oder Verlassung der
Landtagen veranlasset / fort ander dergleichen leere Vorwändt sehen : Höchstgedachte
Seine Churfürstl. Durchleucht baben bey obigen so trifftigen Umbständen sich gäntzlich
Mäd/gst versehen gehabt / besagte Landtständt würden den so deutlich außgedrückten Käyserl.
swhöchssRctchs.Richterlichen Willen / und Befehl besser begriffen / zu dem Haubr-Ein-
Ml!igungs»Werck geschritten / und deßfalS sich näher zum Ziel gelegt/im mindesten aber sich
herunter ungümpfflicher Interpretationen unternehmen / mithin die rcallumirte Landtags-.
Hcndtlunqen mit gäntzlicher Vorbeygehungveß Haubt-Zwecks an ein dan schnöden Aigen-
«uftn so ähnliches Dioeten-ZahlungS-Gejuchserner gestrickt haben ; nachdem aber sie
Latidtstände dieses letztere abermahlen deß gemeinsamen lieben VatterlandtS Wolfahrt vor-

Eee» drin-
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dringen lassen / Seiner Kayserl. Majest. auff die nokhtürfftige Besorgung der gemeiner
Lanvts-Angelegenheiten abzielende allergnädigste lmennon so verächtlich hindan setzen / über
dieses höchstgedachter Jhro Churfürstl. Durchleucht auß denen vorigjahrigen Landtags-
Handtlungen annoch gnädigst erinnerlich ist / was Gestalten ersagle Landtstände ohnerach¬
tet die von dem dabevorigen zu keinem Schluß gedihenem Landtag erforderte fünfftzig tausend
Florin sich ertragende Diäten und schwäre Küsten vorschießlich auffgebracht / und ausser aller
Schuldigkeit ihnen Landtständen zahlt worden / dannoch zu Vornehmung deßHaubbEin-
willigungs-Geschäffts/ allen Vorstellungen nach / nicht zu bewegen gewesen seynd; so
können mehr hüchstgedachte Jhro Churfürstl. Durchleucht auff derosclben / nach so vielen
bey voriger und jetziger der Landtständen Versamblung gemachten eyffrigcn inttamien / und
dahe mitderen Hindansetzung die Zahlung so übermässtger via-ten wider das Herkommmun-
abwendig beharret werden will / dermalsten in der Haubt-Sachen keine bessere HoffnunglW
chen ; und befinden sicy dahero allerdings vermüssget / mithin auß Antrieb der ihren
armen Unterthanen zutragender so vielfältig in der Thal comprobirter Landts-Fürst-Vätter-
sicher Liebe allerdings verpflichtet / die jetzige Landeags-Berathschlagungennach derenbißhe«
riger nachmahliger fruchtloser Vorwehrung auff einige Zeit (damit gedachte dero Landtsim,
de die Kayserl. allerhöchst richterliche Inelmon besser anerkennen / die gegen fünfftzig tausend
Florin belaustende virrten-piTrenttonauch unnöhtiger Dinge» nicht mehrers anwachsenrnü-
gen) zu lutpenckren ; Dieselbe haben übrigens zu offtgemelten dew Gülich-und Ben
gischen Landtständen die vest? gnädigste Zuversicht gestellt / selbige werden indessen die Wich«
tigkeit deß zwischen einem Landts-Fürsten / und denen Landtständen zu deß lieben Valter-
landts allgemeinem Wohlstände so hochnöthig rcipeötivS gnädigst und unterlhänlgsten Ver¬
trauens und Vernehmens reiffer überlegen / mithin sich führohin solchen Endts alsopsmo-.
nsch bezeugen / damit das Seiner Kayserl. Majest. in diesem dem lieben Vatterlandt jo hoch
angelegenem Geschafft so klahr zu erkennen gegebenes allerhöchst-und hcylsambes Augenmerck
Mit mehrerer Zuverlässigkeit erreichet werden möge»

(Q8.)

Anreiz dtN 2osteN Mäy ^72.1. xost xranciinm.

Emnach beyde indvüe^ÜZ diesen Morgen concenirte Auffsätz kclsäonispatticulsck
ceu äenommsriomz^usm» Mit denen ^eciücsciombuz vicresrum Ms ttM gebracht
gewesen/ so seynd wir unterschriebene umb Glocke acht Abendts zu deß Hern-Statt»
Halteren Graffen von HcKsesberZ Excellentz hingangen/ umb demselben als ?rmcipä

<^ommigario sä domiria sothane Auffsätz commums l<elsrionl5 zu übergeben : Haben aber
eunslibuz prsevuz zur Antwort erhalten / daß seine Excelicntz mit übrigen Hern-Gehtimm
Räthen diesen Morgen/wegen Lxpeäiäon der Post/bey der Cantzley beysamen gewesen warm/
und verabredet hätten / daß sich Morgen wioerumb daselbst vcrsamblen wolten : und
mögten wir also umb zehen Uhren uns sä Lancellsrismhinverfuegen / und bey denen HM
Räthen chnmelden lassen-

^lcrcurii dtN 2.1. Mäy 1721.

Evnd wkr in Gefolg der gesieren von deß Hern. Graffen von 8chs«berZ EMMH
erhaltener Antworth umb zehen Uhren sä (lanceüarism hingangen / und haben
uns gleich bey denen daselbst schon ahnwesenden-zur Landtags-Handtlung commir-
ätt-gewesenen Herren Geheimen Räthen / Hern. Graffen von 5chse5ber8 , Hern.

Cantzleren Graffen von Hatzfeld / und Hern. Geheimen Rath Keinem durch den Cantzlcv-
Dieneren ttsmblvcb ahnmelden lassen / daß wir Nahmens gesambter Gülich-und BergM
Hern.Landtständen was vorzutragen hätten; welcher dan zur Antworth hinaußgebracht:
daß sie dero mit-commirrirten Rathen Frhrn. von ^eäln^sioven annoch erwarteten / und mr
uns etwas gedulden mögten.

Dahe nun auch derselb eine kleine Weyl hernacher hineingangen / so ist darauW
5ecrersnu5 dommlMom5Me6korsIi5,Ihrer Churfürstl-Hoffrath / und geheimen Raths 5ecre°
rsriuz Hm »slberZ zu uns hinauß kommen / und hat uns bedeutet: Herren Räthe veM'
ten zu wissen / auß wessen ^smnstKonwir hieselbst erscheinen thäten / und was wir vorzublin«

^ gtl!



' . v'!''<. >

^2'Ä-

ff»

DWi

X 21 )(
gen hätten ? worauffich der Gülischer Ritterschafft-undgemeiner 8vn<Zicu8 kirchlich ge-
antwortet: das dorpuz gesambter Gülichmnd Bergischer Herren Landtstände» von Rtt-
ttrschafft/unv Haubtstätten hätte uns dahin bevollmächtiget / Gestalten in dero Nahnren die
AustlÄ commUniz , und reipeQivc beyder panicularium Kelationum ZU Übergeben; UNd
würden Herren commimtte Rähte bey derenselben Verlesung den Jnnhalt mit mehrerer» er-
sehen : selbigen aber vor der Übergebung kundt zu machen / wäre gegen das Herkom,
wen / und künte uns nicht zugemuthet werden.

Indem nun ersagter ttzlberZ , dieses denen commirritten Herren Räthen rescmethat /
und über ein wenig hernacher wieder zu uns kommen ist / mit dem Vermelden : Herren
Räthe liessen fragen / ob das Corpus gelambter Herren Landtständen annoch beysammen ?
worauft ich - daß Corpu8 hätte uns gestercn zu Übergebung deren Auffsätzen die behörige Voll¬
macht ertheilet ; und weilen fernerS nichlS allhier zu thuen wäre / sondern Landtstände
zu unterthänigster Befolgung Ihrer Käyserl. Majest. allttgnädigsierimenrivnderoEinwilli¬
gung/ lauth deren Äuffsätzen/gethan / und dadurch dero unterlhänigste vevonon bezeuget
hätten / so wäre reloivirt worden / außemander/und nacher Hauß zu gthen / würden asto die
mehriste verreyset/und wenig mehr m Wco seyn.

Nach hierab beschehener Relation denen Herren Räthen/ ist der Herz ttalberz wiederumb
heraufkommen / und hat verlanget / daß ihme wenigst die Verlesung deren Auffsätzen ver¬
stattet werden mögte / umb darab dmen Herren Räthen reieriren zu können ; wogegen ich
dan ihme also gleich vorgestellet hab / daß solches conrra normam Lc gerad zuwiMr
liesse / und uns solches zuthuen gar nicht erlaubet wäre / jedanrioch weilen das Corpuzjn
Gefolg der gesteren genohmener ketolmwn aufeinander wäre / und wir bey diesem mciclemi
bey unseren Herren ^mcip»Ien nicht anfragen könten / so wolten wir endtlich zu Bezeugung
deren Herren Landtständen führender auffcichtiger ineenrion,mit dem außtrücklichm Vorbe¬
halt / daß dieses Landtständen zu keinem przejuäitz gereichen / vielweniger profmurozu eini¬
ger ^ovs^uentz gezogen werden solle / JhmcHmn ttslberz; die Verlesung deren Auffsätzen
gern vergünstigen. Jmmassen er dan die Auffsätze verlesen / und darab denen Herren Rä¬
then reterittt / uns aber etwa eine halbe Stunde hernacher mündtlich bedeutet / und auch
fchnMch vorgezeigt hat: Herren Commirrirle Räthe hätten von Ihme Heran Zecrerario ver¬
nahmen / daß m denen Auffsätzen viele reglose rermim enthalten / und selbige der Chur¬
fürst!, gnädigster Incemion nichtconsorm eingerichtet / folgltchen sie Herren Räthe nicht im
Standt wärm selbige ahnzunehmen. Worauff ich dan also gleich nomme üamum gegen
diesen moäum^»roceäenäilolemnillime proreüiret habe / daß vorerst der geringste palluz in
denen Auffsätzen nicht enthalten wäre / wobey dem Ihrer Churfürst!. Durchleucht schuldig-
sten licheÄ zu nahe getretten würde : und müste man höchstäollren / daß/da Herren Landt¬
stände Ihrer Käyserl. Majcst. allergnädigste imenrion befolgen thäten / und dero gnädig¬
sten LaMs-Fürsten und Herren lchüldigsttt Massen würckiich entgegen gangen / Herren
Räche ihnen darzu durch verweigerte Ahnnahmb deren schließlicher LandtagS-Handiungen
gleichsamb den Weeg sperreten / Herren Landtstände würden solches Ihrer Käyserl. Majest.
allerunterthänigst vorzustellen unermangelen.

Da wir nun folgendts deß Hm. Graffen von 8cbzezberß Emllentz hinaußforderen lassen/
so hab ich demselben mit wenigen vorgetragen-.wirhätten von dem Herm 5ecrer.irio ver-
nohmm/was Gestalten Herren Commiccirte Räthe die Auffsätz so gemeinsamer als pamcuw
Kelzwnen/unterm prTcext nicht annehmen wolten/als wan darin einige relpeÄlose rermini ent¬
halten/und darin auch Jhro Churfürst!. Durch!, imemion nlcht asseczuirel wäre/hiebty conrc-
llirend / mithin gegen den ungewöhnlichen moäum proceäenäi umb demehr feyerlichst prore-
üirend / als dadurch denen Herren Landtständm der Weg zur Bezeugung ihrer unterthänig-
ster vevorion und obhabmder Mneigenheit/derognädigsten LandtS-Fürsten und Herren ent¬
gegen zu gehen / versperret würde ; weilen nun aber Herren Landtstände» darahn gele¬
gen wäre / daß Ihrer Churfürst!. Durchleucht ab der Auffrichtigkeitderen Herren Landt¬
ständm conlkren möge / so wollen wir sothane Auffsätz Seiner Excellmtz/als von Jhro
Churfürst!. Durchleucht gnädigst ahngeerdenetem beyder Gülich-und Bergischm Landen
Statthalteren ( da sie die Ahnnahm in ^uaürsre zur tandtags-Handtlungcommicril-ten
Rathen verweigeren thäten ) hiebey Polemiken / und dieselbe ersuchen / Gestalten zu be¬
förderen / daß selbige JhroChurfürjtl.Durchlkuchtzugnädigsten Händen überrcichtwelden

. MögtkN;
Hochgedachte Seine Excellmtz repllcitten dagegen / daß die Auffsätze auß denen von

dem Herren 8ecrcrario l^alberg ex tpeciali dommillicine uns bedeuteten tristtigen Ursachen nicht
annehmen könten.

Wogegen ich ttvarn obmvvirte / daß Seine Excellentz dieses als Principal zur Landtags-
Fff . Handt-
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.Si>nd!!MMßais-htmrc°mwi!r-riu5v»rbesagtemHmnS-crcr-ri°zu Wkriren/ mit MsÄxi.
!?t!,ck n/miwMmab-rin-iu-U»we>m , w.iiv.r
^THuN H°h- P«sokn hies-lb» p»-ß°n,ir-tt/ d.e Sluff,^ anzun-hm-nmit^man chtvem-igeren ksnttn « Jnv-me abirdies-lde xr.°» r-k>«.ri„und vazeg-n m.in«
w^dnI-okIteEiNttVe!, Nicht habtNb-WÜrckMWSlIM/ so haben WN UNS PWV!- rcxm,apr«e.
it-rioncbkmiaubet t utlddsmnegstdtnbloiznum «zmvvv.nckcljUMISbilUsiMlasskNiMb
denselben in GesM deß gestcren abgefallen Loncluli dahin juei suchen / daß sich achten
Na»M ?g jv deß H-rm Massen von Zck-e-b-.g Emli-nh Behausung vettuegen, dM,.
den , MS Gülich und B -rgischen S -atthalmm, die vffrahngejogene^Auffiaß B'vs«
«wener on-eua-n M-NU5 üb-rgeb-n , und uns nachgehendts ab i-lNk. exp-ch-.vn nökhM«
Oo-umw-um vor die Gebühr mittheilen wolle / inmasscn ich van die 5-^ul-m
entworffen / ündihmzugesietthab.

sovi; den aa.tcn Mäy 1721-

?lt der Bert daoeaeiuz llznenvvwcirel uns rcfceiret / daß gesicren?l?achnntkagder
Kevul^non Zufolg die lnünuario'n gethan. / deß Herzn Grasten von 5cbae5VerZ
lentz aber die Auftssitz ahnjunehmen verweigert halte / wie das darüber »erfemgies i».

lir.imeneum mehrers bezeugen thäte.

ZK»?». ^9 Jrzu Endts unterschriebene beyder Gülich-ssnd Bergsscher LändtschGm ge.
meine SynäiLi geben dem Herzn Korans Nahmens deren Gülich-und Belgische
Herren Landtständen von Ritterfchafft / und Haubt Stätten hiebey zu erken«
nen : demnach wir in Krafft der von denen Herren Landtständen uns auMrage-

mr dommilZion uns diesen Morgen umb zehn Uhren sä CstncellsLiAm zu denen daselbst ver«
fambleten zur Landtags-Handlung gnädigst commlutten Herren Räthen hinverfuM/ umb
beyde in LollegttZ concerrirte jo gemeinsame / als auch Mlicuiare Auffsätz in punölväenoml-
nanoniz (^uanri denenselben zu übergeben : Dieselbe aber in Annehmung svthaner Aufflä-
tzen sich äi^culcirt haben ; und da wir auch solchemnach dem Herzn Statthalttren Grüßen
von ^cbaexberg Erccllmtz dieselbe als Statthglteren sSthane Auffsätz sä l^anuz zu übmii»
chen oSenrt / derselb aber in csli güslüste sie anzunehmen gleichfals reiuurt habe;

So thuen wir nicht allein nomine stsmum gegen solchen moäum pwceäenck , wsdukch
Landtständen in Gefolg Ihrer Käyserl. Majest. allergnädigster inremion sich zum Werck zu le¬
gen/und dero gnädigsten LandlsFürsten und Herren schüldigst-obligenderMassen entgtgmzu
gehen der Weeg gesperret wird / feyerlichst prorettiren / sondern anndch ferner del? Heruz
Z^ocarium auß sxecisler dommisiwn deren Güllch'UnV Bergischen Herren Landtständen von
der Ritterschafft / und Gülischer Haubt-Stätten hiebey ersuchen / daß / weilen denen
Herren Landtständen darahn gelegen ist / daß diese Auffsätze Ihrer Churfürst!. Durchleucht
vorkommen / und dadurch bey Jhro Käyserl-Majest.deren Landtständen führende LoMee
Zutti6cirt werden möge / sich diesen Nachmittag zu deß Herzn Statthalteren Grasten von
Zckaezberß Excellentz Behausung mit zweyen Bezeugen verstiegen / ihme sothane gemeinsame
und particuZzr Auffsätze münuiren / mithin auch gegen die heutige Verweigerung/ selbige an¬
zunehmen / in forms prorettiren / und uns vor die Gebühr darab nöthiges vcicumemulNj
sderDocumsm» sä prorkocollum exrrsäiren wolle« DüsseldorffdeN^l.^isst1711.

Lx ssieciali doncluso Z6 dommiiZione Gll!tch«uffd
Bergischer Herren Landtständen von Rttterschafft
und Gülischer Haubt-Stätten«

Jok.Iacvk. doclone Gültscher gemeiner 5ynäicu5-

k° d. ^terrmanni Bergischer gemeiner 5ynäicu5«

1°. d. I-Ianenwinckel Imperial. damct. /ur-
immarric. I^orarius tüb/cri^tic manu ^ro^ri»

teauiiitl.15.
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In Gotlcs Nahmen Amen.

5?nG fiebenzehm hundert ein und zwantzig / auff Mittwoch den ein undzwäntzigsse^

Taglauffenden MonathsMäy/umbdiesünffleVachmittaqS Stunde / habmGe^

folgvon denen GülichiUnd Bergischen-Herren 8ynäiri5 Joban Z.^vb doävnc , unv

priäerichcn EbrüttLnNerrmanlii ahn mich Endts benentcn ^vrarium erlassen-sub ürc. >^. ahnüe-

glliver5cecju!X zu Seiner Hoch-GrässliMn Excellentz/unb hiermdriger beyder Hertzogtbüm»
bm Gülich und Berg Statthalteren / Herzn Grasten von 8cbscche^ Hoff mich begeben/

undnachoemevermittels durch deroselben Cammer-Dieneren esier eingeschickter oriZinck

k(ecjUliittonMmb dievon Gülichund Bergijchm Landtstgnden mir auffgetragene Verrichtung

unlerthänig vorzubringen / unddeßfals VerhaltungS Btftlch einzuhohlen / ahnvertrawet

s welches derselbe Cammer-Diener dan auch verrichtet) haben Hochgevachre Seme Hoch-

Gräffliche Excellentz der Herz Statthalter mich gnädig Vorbescheiden / und lLrstensauffdie

^equisläon ttib lirr. /V. undzusamen Hochgedachrer Seiner Ercellentz tmtttthänigstprXlemitte

Landtags s<Äir3ra,und Hanbtlungcn s wie solche in sjzcLle hiebcy folgenals

Geimtlne kelarion vom mosten Mäy 17 2. l. tüb manibu« Herm Loclonä und 5terrman-

m 5/näicorum.

Gülffcher Landtständen von Ritterschasst / Und Stätten ulrimarö beschchene Einwilli¬

gung / sambt^ec'lKcznon'ibuzvicLrarum der Gülischer^ittetschaffc / und Haubl-Stättm
submanibuz HetZN 5^nciici >Locjone und HelZN 8/nchci Kvx.

KeKcionem parriculzrsm XIonren5em V0M öottN My L7^l. 5ubmanibUz HetZN 57näici
^errmanni.

8pecibcauonem deren der Bergischer Ritterschafft compeürender Dioetm iub manu 5) Ncil»
ci btettmanni. /

5^cciiicauvnem vi«larum für Vie Belgische HgUbt-Stätte lub manu HerZN 8^nulc!
Koberri.

Kenner,was Stande ohne Schuldigkeit pro ännv l 7 ^'1. eingewilligt sub manu Herzn

T^nckci bterrmanni.
Zcisnrenie Vireö^orium Ksparrmonis 5ub manu HerM 8ynäici t^errmannj.

Ms iubiic. L. C. l). L. 5. (3. inOriZinalibus hiebey koMMMdi

Aclatic» jra Communis VVtN 2.0. Usji 172t»

T.

L.

Uß Ihrer Churfürst!. Durchleucht gnädigster ketolmion vom i ztctt dieses haben ^ .
Q/I Landtständemehrmahlenunttrlhämgst-abergorunvermüthlich wahrgenehmen/ wie

ungleich Jhro auff deroselben gnädigstes ^vrikcacicin5.!)ecrer deß jüngeren Käyserk.

allergnädigsten^onclnü erstattete gchorsambste Antwort wiedcrumb angebracht / und

außgedeutet werden wollen. Es lassen Landtstände ein jedes unpr^occupirtes Gemüth urs

theilen / und entscheiden/ob diese ihre trew gemeinte Antwort in den Verstandt / weichen

man in erftgemelter gnädigster ketolnnon davon geschöpsst / einiges Sinns gedrehtt / oder

darauß erzwungen werden könne : ob thäten Landtstände Seiner Kcwserl. Majestät allcrgna»

Wie imemivtt verächtlich hindansetzen / welche doch vielmehr das Gegenthcil/und ihre gebor-

sambste Bereitwilligkeit öffentlich an Tag gelegt haben ; da (ungeachtet die Land.'sdvl.rii.

Kuentmunter der jweyjährig-eigenmächtiger Stewr-Außschreibung annoch seusttzen / mw

schier trügen müssen ) Stände jedoch auffSemer Churfürst!. Durchleucht gnädigste Abla¬

dung so gewärtig und zahlreich bey diesem Landtag umerlhämgst erschienen/in der geziehmcnS-ch

fester Zuversicht / die Würcklichkeit der beym preißlichen Käyserl. Reichs^Hoffrath so offt/

und hoch anqerümbter gnädigster Neigung/denen daselbst von S tänden angebrachten Kiag^-

ten abzuhelffen / Vermahl eins getröstet zu finden ; allein an statt desten haben sich selbige

stracks im Anfang gegenwärtiger Versamblung auffs newe vermehret; stntcmahlen auff an -

gesuchte Zahlung deren vorjähriger Landtags-Vimten Stände biß zum Schluß deß bißhericM

abgewiesen / und was noch betrüdt und befrembdtlicher ist / sogar in oberwchnter gnädig»

ster ^elolmiun damit verbescheidet worden / daß hierunter wider d:e alte Gewonhett in Seine

Cdmfürstl. Durchleucht getrungen / auch kein Exempel könne beygebracht werden / dass

einem zeitlichen Landts-Fürsten die Entrichtung der vit-scn ohne vorherige Einwilligung scyS

zugemachet / vieiweniger abgeführet worden»

Seme Churfürstl.Durchleucht werden aber gnädigst erlauben /JH: Sie wahre Beschaf¬

fenheit dieses Puncts näher untcrthänigst vor Augen zustellen/daß nemblichdenen Landk-

ständen / oder ihren vepmitten / man deren Zusammentrettung in Landtfchaffc-Sachen

entweder bey Landt'Außschuß'odtt Dcputüüvnz-Tägcn veraniast-oder vonnöthen/ die Kh-

gff» nmg
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M,g natürlicher BiWeit nach Gebühre / nicht irrend , ob das vorhabende Beschösse ge-
deyhe / oder nicht / oder ob seidiges etwa bey seiner folgender Versamblung reMmirct
werde ; Zumahlen Stande die Zehrung nicht in Ansehung / ob ihre Handttung uw
oder vergnüglich außschlage / sondern ihter dompsmion und p^sentzhalber zu gemessen
befuegt ; immassen dan unter mehr anderen m denen Jahren 1670. und 1671.
da auch wahrenden damahligen Proceß keine förmbltche Einwilligung geschehen / dtwmi.
ger aber nicht reüamibuz prockocolliZ dieZchrungs'Gelocrabgcführctwordtn ; und seynd deß
EndtS in älteren Zeiten die Giilich»und Bergische Landlstönde bey Hoff völlig verpfleget / her.
«ach ihre Gastgebcre / wobey sie eingekehrt / von der landtsher,licher Rhent-Cammttdafür
befriediget / letztlich aber die Diäten an Platz sochaner ^rural-Verpsiegung iurroxirt worden/
ohne Unterscheide / ob eine Einwilligung / oder eine andere LandiS Angelegenheitabzuhand-
len gewesen 5 welche viveten dan ferner nicht auß Landts Fürsittchen Lameral EinkWen,
sondern von denen Landts Lomribuenttn ( wofür Stande das Wort zu reden haben ) Ky.
und abgetragen worden ; und da nun Seine Churfürstl. Durchleucht 2 17^0. bH
»ö^sjum 1721. ahn die siebenmahl hundert tausend ReichSthal. eigettmäcktig/ undzum
höchsten Beschwör der entkraffteler Unterthanen außgeschrieben / dazwischen aber ersiin,
Augusts vorigen Jahrs den Landtag gnädigst verahnlast / immittels jedoch so wohl vor / als
nach demselben die außgeschriebcne übermössge Summexecmivö unveränderlich beygemebm
haben / darumb dan such / und weilcn dadurch Seine Churfürstl. Durchleucht LandW.
den ixlo vorgegriffen / einige Einwilligung Nicht geschehen können / als welche/und noch
zweymahl mehr / dan Stande einzuwilligen vermögt / Seine Churfürstl. Durchleucht bn
reits vor Beruffung der Ständen in Handen gehabt ; so mag die Zahlung derdabcyck-
merlrter Orcrten weder unter sothanem unstatthafften Vorwand nicht gethaner Einwilligung/
weder jetziger so nennender ^eaTumirung den Ständen verzögere werden / wan anders mit
ihnen nicht jederman die Folgerung machen soll / daß hierauß die Verlaß»oder nicht
Besuchung gemeiner Berathschlagungen / weniger nicht der Ständen Ermüdung/und end¬
lich in der That die Fruchtlößigkeit , wo nicht gar die Abwürdigung der Landtagen selbst
entstehen werde; in reiffem Betracht / daß eines theils es allen Nitterbürtigm und Mi¬
schen Gliederen nicht eben gleich gelte / mit Versaumbnüß ihres Hauß-Weesens außchenenl
Beutel zu zehren / und vorzuschiesskN / oder im widrigen von denen Wirthen lmgiimpMch
ahngemahnt zu werde.» ; anderen theils auch Stände / mehrer anderm Privilegien/und ge-
vechtsahmmzu gefchweigen / bmchtiget seynd / die Kex-reinon der verwilligter Gelder mit
Anzurichten / selbige auff deren vexunttm aä Mit Anschaffung 26 ulmöettmAoz
verwenden / und darüber die Nachweißung sich ablegen zu lassen / anbey wo eine ^ikcaüo
wAmculX zu fettigen / ihres OrthS mit beyzutretten ;

Wan nun aber bey sothanen Handtlungen / umb weilen dabey keine Einwilligung
vorgangen / obbesagter gnädigster ^esolmion nach sie auch keiner Tag'Gelder sich erfrewm
sotten / so wäre es auch umb diese / und andere solcherley unschätzbahre Vorrechten der
Ständen mit einem Schlag geschehen ; umb aber fingerzeiglich anzuweisen/wie die frische
Lxempla mit der alter Gewonhtit hierunter übereinstimmen / so seynd Ständen / alS Etv.
Churfürstl. Durchleucht sie zu unterthämgsterHuldigung im Jahr 1717« anhero gnädigst
erfordert / die vic-ten deßwegen wiederfahren / obschon über keine Einwilligung »Mt
worden.

Es ist Ständen unbekant / woher es komme / daß die v!«ten deß Landtags 1715-
vorgeschossen seyn sollen ? nachdemahlen doch in selbigem Jahr/und u^ueaä^ajum 17^0.
eben wie vor diesem rermMo.biß sä 17^1-ahn die siebenmahl hundert tausend M6-
thaler / mithin in diesen zweyen Jahren Vierzehenmahl hundert tausend ReichSthal. einseitig
außgeschrieben / dannoch die vi«ten deß ersteren Landtags ehender nicht / als auff den letzte¬
ren / und also über vier Monath lang nach einem gantzen Jahr-Gang / und zwar» MM
Theils nebst einem jeden Landtstand wegen vorgeschützten Vorschusses entzogenen 6.?ro cen-
ro außgefolget worden : gleich dan auch die prorocollz zeigen werden / woher du Vmö-
gerung deß vorjährigen Landtags, und dardurch vermehrte vi«ten eigentlich erwachsen.

Daß die zu Heydelberg gewesene Oepucan der Ständen ihre vi«ten solten empfaW
haben/ ist Seiner Churfürsti.Durchleuchtallzumildt beygebracht / lndeme emtziguMl-
lein Alters gewühnlich-und aller Orthen üblicher Massen / die Revß-und Zehrungs-KM
ab denen bey der PiumingSMeisteren eszsa vorräthlich gewesenen vcpmation-.Geldtttnhtr-
genohmen / darüber aber formliche Rechnung gehalten worden / und dahero leicht M
messen / wie nahe es Ständen zu Hertzm dringe / daß umbihr unwwerfprechlicheGebW
und Beköstigung die dritte unterthänigste lnttantz vergeblich einwenden/unddeßfais sovul
Uberlastes von denm Wirthen erleiden müssen ; achten sich auch derowegen uach /
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Whl befuegt zu seyn / auffderen Zahlung unablaßlich zu bestehen ; dannoch aber Mb
Armänntglichen ein überzetgliches Beyspiel ihrer Gelassenheit zu geben / so wollen viljcN
Punct / wie hart / und incoinmoäirlich es auch fallet/in etwa ahn siithm setzen;

Es finden Stände in ihrer Auffführung nichts anders / als daß vom Antritt der Landts-
Fürsil. Rcgirung biß hichln sie jederzeit auff die äevoriste Weise entgegen gegangen / die Ab-
helstung der tandts-Veschwärdenmu aUersinnlicherSubmigiongebetten/und darzu den Meeg
durch die beschehene Einwilligungengebahnet / auch ehender nicht / als nachdem? bey ver-
spührterdieserallzugrosserWillfährigkeit es endlich zu denen eigkmhätlichen Außschreibungcn
außgebrockm / die abgerungene ^ppelbirion eingewendet haben.

In membro primo erwehnten (lonclmi wird festtglich pr-:5umirt / daß der Ständen
Kiagdmi abgehoiffen ware ; wie aber dasjenige / was in vorigen Iahren emftl'tl'g abge¬
schrieben worden , noch würckltch nebst der newerlicher Bier-und Vrandcwems Acemß
execuuve beygetrieben wird / und kein Lreutzer denen Unttrthanm bmwiedemmb angedic-
hen: ungehindert Seine Kayserl. Majest. m membro <zuimo cll<Ai donclust von Seiner
Churfürstl. Durchleucht gnädigster Gemüths-Billigkeitsichallergnädigst gesichert gehalten/
N-eselbe würden hierunter die Gebühr beobachten / anncbens die Gelder zur Landrs- c^-,
n-cht aber zu dero Rriegs»5o"-n^>/ae gelangen lassen / ohne daß der Ständen Vepmincn
darüber einige Anschaffung zugelassen werde / ihnen keine Rechnung/ wohin die emgew'.sbg-'
te/ und eigenmächtige Gelt Summen verwendet / biß äaro geschehen ; das Rn'egs und
Gtewr-c-^/^at auch zwar« dem äußerlichen Schein nach durch c-n öffentliches Kcll-.
Äum geändert zu seyn scheinet / sorhanes ^clickum selbst aber emes Theils fatl^mzunkeimkn
g.bt / wie es damit gemeint sxye - und andern Theils an statt dessen eme newe weik belchwar»
licheredvmmillron bestellet.- vielweniger so ungleicher dommist^nzrz einseitiger ^(.parnrions'
Fueß auffgkhöbmworden ; s0wirdcestanceb»c LÄUSS dereKcöluz auch in so weitceMisN: und
übrigens niemand denen Ständen Mit Fueg auffbürden können/ daß sich vom Zweck abgelegt/
oder von ihrer / und deß Lands Obl,genhe>t jemahlen außgesetzt haben.

Zwam seynd Stände der gäntzlicher Meinung / daß nach ihren habenden gerech tlämen/
und Freyheiten/vorabbey jetzigen Friedens-Läufflen zu nichts verbunden; Seine Cbm fmjil.
Durchleuchtaber gegen Gentessung deß Erbschatzes / der Reifen / und sonsten/vesenlivnem
xzcriTzu jinirireu schuldig seyen es könten auch Stände das zenige/ was Seine Churfürst!.
Durchleucht von dreyen Jahren her auß denen HertzogthumbmGülich und Berg über der
Ständen Wssen / und Belieben eigcttmächtig erheben lassen / Mithin was auß denen ab
so excclkvm bey vormahliger Regierung eingezogenen Gelderen/ und darab unabgtlegten
häufflgmLandts Rechnungen / ungezweiffclr relulmen muß / inBehurffjetzigerundkünff-
tiger Einwilligung wohlbegründer anweisen ; Gleichwohl damit Seine Kayserl. Maiest.
allergnädigst / und alle unparrheysche Welt ersehen möge / wie Stände unter allen ihren Be-
drangnüssen die Landrs-Fürstl. Gnad ihnen beyzuhalten begierig seyen ? so wollen mit dem
außttücklichen Beding jedoch / daß sie sich deß aä äe/enstonem p^criX anderster nicht/dan etwa
preczrio Sc cbanracive leistenden Beytrags verbindlich nicht gemacht.vttlweniger denen dißfalß
bey Mo Kayserl. höchstpreißlichen Reichs-Hoffrath unerörtert schwebenden so vor-als da¬
mahligen ^ppellarionz-Proceßen im allergeringsten prXjuäicirt haben wollen : dcwenigcr
nicht dasjenige/ wasvon Reichs und Aeyß-wegm den Gü!ich-und Bergischen Landen un¬
streitig abgefordert werden mag/ä prims Klaji deß lauffenden / biß acl primam ^ji deß zukünff^
tigm Jahrs beyzubringen / ein sicheres von jedem Theil 26 panem benenncndeS
guznmm provistonalirer , biß auff Jhro Kayserl. Majest. allergnädigst? Oecision, Gülischen
Theils auffden m^nno 1719. unterthän-qst vorgeschlagenen / Bergischen Theils aber auff
den alten !^zrnculzr-Fueß reparriren zu lassen / sich unterthämgst pro ulrimaw, also und derge¬
stalt anschicken / daß dasjenige / was darunter der Landen Schuldigkeit übertreffet / ihnen
unnachtheilig seyn/und zu keiner Conlegucntz gezogen werden möge; wobey sich fest/glich gc-
trawen / vor Seiner Kayserl. Majest. und demgesambten^)eil. Römisch. Reich die klare
Anweisung unterthänigsi zu thuen / daß dadurch alle Reichs Conttirmionz-mässige Erforder-
nüssen zweysächlg bestritten werden könven;über welches alles aber s weilen Stände die öfttm
G fahrnuß/und noch frisch in punöko vio-carum gelehret hat / daß alles / was von Ständen
herkommet / bey Seiner Churfürst!. Durchleucht leyder in übelen anbracht / und auffgensh»
wen werde) Seiner Kayserl. Majest. OderrichterlicheGemüths-Neigung/ undallergnädigste
Gutheischung hierüber allerumerthänigstemzuhohlenstch vorbehalten ; ansscr allem Zwciffel
ßkilmde / es werden Seine Churfürst!. Durchkeucht biß daran mit fernerweiter einseitiger
Abschreibung / als wohl auch Einnahm der newerlicher Bier und Brandtweins Accinlen
Wzustehen / sothane unterthämgst verwiliigtt Gelder anderster nicht / als auffdero/als wohl
««ch der Landtständen vepmitten Anschaffung zu der Landen Nutz und Vortheil verwlnden/

der---
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dermahlmauch /nebens denen vorherigen/berechnen zu lassen / und Seine Kaystrl. Majest.
Vorgängliche allermildesteVerorvtnung^ abjonderiich wo Seine Churfürst!. Durchleucht
noch etliche hundert tausend Reichsthaler auß vorigen Jahren über der Landen Schuldigkeit
gezogen / mtthin keine auff dm Verzug etwa hafftende Gefahr vorzuschützen ist ^ ebenmassg
abzuwarten gnädigst geruhen.

Lx Eonclulo Commistionc Lcc. /olr./acol). Coclone
Gültscher gemeiner S/näicuz.

k. C. i-iertmanm Bergischer gemeiner 57näicuz.

Kelario pam'culariz ^u!iaccnli8 leu äenomi'nauo c^uanri,
ülische Landtstände von Ritterschafft/unöHaupt-Stätten thun unter denenimge»
meinsamben Äuffsatz breilers enthaltenen Bedtngnüssen / daß eö nemblich der beym
hüchttpreißlichenKayserl.Reichs^Hostrarh anhängig gemachter Klag nicht prX,u-
ckciren solle / sondern Landtstände / weilen keines von denen eingeklagten Be-

schwärden / wie es Jhrtt Churfürstl. Durchleucht Anwaldr zu Wien angebracht / biß
dahin annoch erlediget ist / solches Jhro Kaysirl-Majest. allcrunterthänigst vorzustellen sich
vorbehalten / zur Bestreitung dessen / was dem Hertzogrhumb Gülich von Re'chsMd
Creyß wegen/auch sonsten etwa mit Recht angefordert werden mag / wiewohl sie sonst
müg offtangezogenen Privilegien darzu nicht schuldig / sondern Ihre Churfürst!. Durchleucht
solhane Erfordernissen auß denen pro vefenüo.^e parrise von alrers heretngewiltiglcn Schatz,
odtc SchützemGeloeren/ darzugewidtmeten Accinsen / und anderen von denen Umerlha«
nen geniessmden Lmolumenris zu versehen gehalten wären / dannoch zu mehr würckiichcr
c^omprobirung dew/Jhro Churfürst!. Durchleucht unterthänigst zutragender wahrer Tttw/
und vevorion.und Sr.Kayserl.Majest. dero zur schuldigster Entgegengehung Ihrem gnädig¬
sten Landts Fürsten und Herren führende Geneigenheit allerunterlhänigst zu bezeugen / die
Summ vonMeMah! Hunden tausend Slorin : wie auch in Behueff künffriger zu de¬
nen häüssig Unabgelegt-außstehenden Landts-Rcchnungen/ uüd sonst etwa vorfallender 0e-
pucarionen aä sechstausend Korln: dan auch zu dißmahlige Länvtags/und der Heydelbergischen
vepuczrionz-Vio-ten/sv hoch als sich die dMb einrichtende Renneren belauffen werden ser,
ners zu Bestreitung der Landes Gehälter / sich/außschließlich deß Freyhetm von K.culcbenbcr^5
s desten newes Landt-Lommiffariats-Gehalt Landtständen nicht zugemuthet werden kan zä
76^5. Florin ertragend, irem zu Vehueffder Landts-(>eckcorkn Pensionen pro ^017^1.in
,72.1. plus minus 5^76.-2.0.nlb. außmachend »

Und ferner beyden Haubt-Stättm Gülich und Deuren / weilen bey dermahligm
schwären (Zu^nilonen denen dorthin verlegten so Ober-als Unter OKcieren wegen dmenselbm
vrrgeringerten SoldtS /gleich denen Gemeinen die (Karrieren unentgeltlich anschaffen müssen/
jeder drey-tausend Florin. Der Haubt-Statt Euskirchen acht hundert und fünfftzig Florin
unterthänigst einwilligen : dergestalt jedoch / daß sothanes (^uamum auff ein Jahr lang
nach dem im Jahr 1715. von ihnen Landtständen biß zu erfolgender ke<NKcsrion der KK-rricul vorgeschlagenenCKMcariotts-und nicht auff den hüchst'schädlichen Rriegg-
eo^^^es-Fueß / mit zuthuen der zu dem Endt würcklich außgesehenen Landtjsän-
dischen vepmirten ins Landt reparriret / s prima ^laji letzthin anzufangen / biß

ulcimam ^prilis zukünftigen I722«ten Jahrs / und nicht monathlich / wie lOtt
einige Jahren her gegen das uhraltes Herkommen t zu mehreremBeschwärderen verarmb-
ten Unterthanen geschehen / erhoben/ und zur Landts-Pfennings-Meisterey^läabge¬
führet / auffJhro Churfürstl. Durchleucht/und mit auff Anschaffung der Landtsiändtscher
vepmirten zu deß Landts Nutz und Vortheil verwendet / undnach Verlauffdeß IahrSAl-
ters-gewöhnlicher Maßen berechnet / einseitig aber ins Landt nichts außgeschriebm / und
der Vermögender für den Unvermögenden nicht beschwäret / mithin der Landtags-Abscheib/
und zulängliches keverlaie außgefertiget/und Landtständen zugestellet werden möge ;

Und hoffen Gülische Landtstände unterthänigst / Jhro Churfürstl. Durchleucht gnäM
geruhen werden / diese von ihnen pro ulcimaro unterthänigst beschehene Einwilligung/als ein
wahres Kennzeichen Ihrer Churfürstl. Durchleucht unsterblich zutragender unterlhäniM
vevmion,in Churfürstl. hohen Gnaden anzunehmen.

Lx LvmmistloneScc. ^sacob. (loclone §^nciicu5.
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5j>cci6czrio Oicerarum deß jU DÜMldor^ w ^prili Zc ^lsjo
abgehaltenen gemeinen Landtag.

Tag -
Hr. vireÄorFttyhr. VON?reM2 Hr. ZU l-auvenkurg hat demselben Mlt

zwey Ahn-und Abretß Tagen beygcwohnet 54- Tag / täglich
vierRetchschal. - tacic > > - - 54 -

Freyhr. von Lorrcnkack 8ck!everickoven mit zwey Ahn-und Abrciß-
Tagen - - > . ' -54

Freyhr
Tagen - Z4

Freyhr. von Lrackcl zu krcickmzr mit zwey Ahn-und Abreiß-Tagen - z 4
Freyhr.von l.eci <zcjc zu 1-LeroNr mitzwey Ahn und Abreiß-Tagen - )O
Freyhr. von m-tnclcarrzu Hkenkurg M'.l 2 .'AhmundAbreiß-Tagen > 2 )
Hr. Grast von t^r-lelä zu Kurie8keim mit zwey Ahn-und Abreißs

Tagen. - - - - - - - 15
Freyhr. von Lenrmx zu XVulürark mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen - )4
Hr. GraffvonLoKriem zu krcil mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen - 28
Freyhr.vonl'rip8zu^in6enKerAmit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen - zi
Freyhr. von 5^8zu l-uppenau mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen - 29
Freyhr.von!-eerocjrvon0fketmMit 2. Ahn-uno Abreiß-Tagen - 55
Freyhr. von e^nä zu eiaäkack Mlt 2. Ahn-und Abreiß-Tagen - 5 5
Hr. Lommenäeur Freyhr. von ttarilmit zwey Ahn-und Abreiß-

Tagen - - - -
Freyhr. von ^lirkack zu üerxm^en mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen - ) 5
Hr-Grastvon Virmoncic zu HlrenKoK mit zwey Ahn-und Abreiß-

Tagen . - - - - . .
Freyhr. vo rigen zu LKeK mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen
Freyhr. vontttmcjczuI4o!rmuklen mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen »
Hr. Grast'vonkeeroäczu 8OU18 mit^. Ahn-und Abreiß-Tagen
Hr. Grass von kkelkrä zu c;ürr?enicb mit zwey Ahn-und Abreiß-

Tagen » -
Freyhr. von !5c>rü zu kromclorK mit 2. Ahn-und Abreiß-Tag
Freyhr.vonXoliszu ttaulen mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen
Freyhr.von l-jvmpelck zu (^rirreren Mit 2 -Ahn-und Abreiß-Tagen -
Myhr.von Verc^enzu Verciccn Mi! Ahn-und Abreiß-Tagen
Freyhr.von l-oke zu Ilenkrock mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen
Freyhr. von Veklcn zur Xleweikur^ mit 2 >Ahn-und Abreiß'Tagen -
Freyhr.von (^Icler zu ^rcen mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen
Freyhr.von 8cke!k>^ zukroick mit2. Ahn-und Abreiß-Tagen
Hr. Grass von 5r2nc!cenbcrF zuttokenkvlc^mit 2. Ahn-und Abreiß-

Tagen - - - ....
Freyhr. vou KeulckenkerZ zu 8eitcriZ mit zwey Ahn. und Abreißs

Tagen
Freyhr. von konZsrcjc zu paöenäorK mit 2 .Ahn-und Abreiß-Tagen -
Freyhr. von ttom^lck zu Lollkeim mit 2 -Ahn-und Abreiß-Tagen -
Freyhr.von kracke! zuOvercmKä Mit 2 -ÄhN 'UndAbreiß Tagen -
Freyhr.von zu Nammerzkeim mit 2 -Ahn-und Abreiß-Tagen -
Freyhr.von öourlckeiä zu Leeren mit 2.Ahn-und Abreiß-Tagen-
Freyhr. von (^mnick zu Vkten mit 2-Ähn und Abreiß-Tagen
Thumbhr. Freyhr. von ttartsmit 2. Ahn und Abreiß-Tagen
Freyhr. von L/Kncl zu KKeick mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen,
Freyhr.von 5iegKerZ zu Lix Mit2 Ahn und Abreiß-Tagen
Hr .dommenäeur VVN^irkack zu dkrkoven Mit 2. AyN -UNd Abrejß-

Tagen - 7
Hr. 8^nc!icuz(!c)c!one mit 2. Ahn-und Abreiß-Tagen - - Z4

55 '
55 -10 m

8 -

20 »

25 "
?O -
28 -
50 -
ls "
50 -
18 -
29 -

25 '

11 -
20 -
19 -
15 "
I<5 -
12
II -
10 -
10 -

I/2l

Rthal.

1)6 -

IZ6 -
i)6 -
68 °

1)6 -

i;6 -120 >
92 -

52 -

1)6 -112 -
124 -
Il6 -
IZ2 -
1)2 -

1)2 °
1 )2 .

IZ2 .
1 )2 .
40 .
52 -

Zo .
92 -

120 -
112 -
I2O -

60 -
120 -

72 -

116 -

92 -

44 '80 -
76 -6c> »
64 -
48 -
44 >4V -
40 -
56 -

28 -
1 )6 -
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Aelario z)2rticuIariLUomeniis de 20. I72Z.
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Lx doncluso 65 dommillione öcc. (Ü° läenmanm
8xnäiLU5»

ZpeciücatioOicrcarumBeVgischep Ritterschaft, ae /^nno 1/21.
in ^xrili Sc kkjo abgehaltenen Lantags.

Btrgifther Hr. VireÄvr Graffvon Kezfelroäe, und keicbenstem hat
dem Landtag beygewohnet vom ^l.^pnljz biß den SS. ^lajl
sambt i.Ahn-s.Abreiß-Tagen z4-Tag jeden zu 5. Reichst!), sä -

Chur-Pfattzffcher RegirungS pr-eädent Freyhr.von ttlllezkeim vom
^4.^prill5biß den so. kisji sambt s.Ahn-s.Abreiß-TagM5l-Tag
zu4-Reichsth. aä . .

Freyhr.von der block vom i?.ten ^pn!K biß den so. Kisji mclutivä
sambt i.Ahn-r.Abreiß-Tag 54 Tag aä - - -°

Freyhr. von 8ceinen vom L 9.ten Hprilis biß den Z.S.^lsji inclustve sambt
2. Ahn-2. Abreißt Tagen z 6. Tag aä . - - -

He. Grass von Velbruckvom I ?.ten HvrillZ biß den ?.o.sten ^lsji inclu.
iive sambt Ahn- 2. Abrelß Ta gen/M allem; 6« Tag 2ä

Freyhr. von (-everrskan zu ^nenbacbvon 19 -ten ^pr »1l8 biß den r 9 'ten
mclu5ive sambt S .Ahn- s .Abreiß-Tagen in allem 5 f-Tag sä .

Freyhr.von »all vom i?.tm ^prilis biß den so .sten ^lssi mcluävö
sambt s. Ahn- s .Abreiß-Tagen z6. Tag aä

Hr.Leneral Graff von 8cbeUaräv0M l y.ten ^priliz biß den so.sten
klajiinclulive sambt i.Ahn-i.Abreiß-Tag 54- Tag 26

Hr. Graff von dlecklroäezu^bresbovenvom !9tcn ^pr'lliz biß den
so. iVlajimcluilvösambt-?.Ahn-s. Abreiß-Tagen in allem )6.Tagaä - > >>>>«

Freyhr. von Zwecke! zum blauls vom I9.ten ^pttlis biß den so.sten
^laj» mclullve sambt I.Ahn-1. Abreiß-Tag m allem 5 4-Tag 2ä -

Freyhr.von 5^iez vom I9.ten ^prilis biß den so.sten ^tsji üiclulüve
sambt einem Ahn-i -Abreiß-Tag in allem z 4- Tag 26

Hr. Graff von XVinclcellisullcnvom 19-ten ^prilix biß den 2v.sten
mcluüve sambt I. Ahn-Abreiß-Tag 54. Tag sä

9!ih°

17s

t24

t;6

144

244

140

144

iz<5

244

156

^6

556

Ergische Landtstcinde von der Ritterschafft/und Haubt-Statten thuen in Befolg
der allgemeiner abgestatteter kclarion,unterdenen darin enthaltenen lt.eiervsrionilzu5
doncllric)nLbus,mc)cj»5^rcrmLn!5,auchdem zu Jhro Kayserk Majesk. alleruntttth^'
nigst qenohmencn R.ccuckii unnachthkilig / die Halbscheidt dessen / was Gültlche

würcklich xrsettiren werden / also und dergestalt vor dißmah! auffein Jahr lang, nemdllchs'
vrims ktsjidieses / bißsä^a/um künfftigen l^ss.ttn Jahrs untttthänigst einwilligen/dqß
(gleichwie bey den vorherigen Landtagen Bergischer Seither, mehrmahlen außbedungm / re.
servirt/und anerinnert worden ist) Ihnen diese Emw-lligung/so vie! das altherbrachtcsBelgi¬
sches Lominzenc betrifft / in keinerley Weiß frTjuäiciren / noch zur donteguentz gezogm wer¬
den solle ; Gestalten das also benenres (^snrum ins Land moäo oräinzrio der a'chttk
brachtet Landts-^srckulnach repsmren / , und nicht monathlich erheben / zur
Pfennings-Melsterey dsckm hinliefferen / und auff Jhro Churfürstl. Durchleucht und
LanvtständenU^mkten Anschaffung 26 uku äcki^roz , Zufolg der Standen i^ivileAen/
Freyheiten/und alter Gewonhett/von dortauß verwenden zu lassen mit dem außtruckuchein
Beding / daß darüber nichts ferner einseitig außgeschrieben/ noch der Vermögender vor Den
Unvermögenden zur Zahlung angehalten werden möge ; und thuen also Landtüändehe-
cikcarionem der Landtags-Zehrungen / Landts-BedientenGehälter / 8rarumdreclir()rum,
R.enner, and sonstenübrige Landts-Nothwendigkcilenunterrhänigst sä prorkocollum übttD
den : mit dem Vorbehalt / daß solche auß den erst eingehenden Gelderen abgeführt iveM
mögen; womit sich Berqische Landtstande in Gefolg bereits gnadigst bedeuteter 8ulpen6on in
Unterthänigkeit beurlauben : thun sich mithin dieser Landtags-Handtlung halber cinm D
Anglichen Landtags-Abschtidt / UNd keversalerefervireN.
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VbN Leveren VSM ^O.fftN ^prib'z biß dM 18. XiAjimc1ul»vc
sümbl i. Ahn-l.Äbrciß'Tag z i.^ag sä - -

'Allyhr.bon 5^>ee vom ^s.sten ^pribs biß den 20.sten ^ajiinclulive
sambt i. Ahn-i. Abreiß-Tag in allem z). Tag sä - -

Hr. Lommencleur Freyhr. vondorrenbac^b vom I9.tm ^priliz biß 26ö
^.jl inciuiive sambt2.Ahn -2. Abretß-Tagcn in allem zS.Tag -

Freyhr. von Xestel zum Lsiszerzbroicb V0M 2s.ften ^priÜ5 blß dM
2o .stetM jisamdt I .Ahn i.A'orciß-Tag 5). Tag sä

Aleyhr.von 5ckir^»V0M 2.1. ^prilizbjßden^O.jteN^sjimclulive auß-
schließlich ocn !.2.5.4.^lzjisambt i.Ahn-i.Abrelß-Tag in allem
28. Tag sä - - - -

Freyhr. von 5rzel vom !9.ten ^prlllZ biß den iS.ten ^lsji mcluiive,
außfchbeßlich den io. I l.klaji inallemsambt 2;. Ahn-2. Äbreiß-
TagM)2.Tag sä - - - -

Fltyhr.voukrünckenberz; vom 2 2» ^prüizbiß den zs.sien l^laji inclu-
tivc jambt l. Ahm l. AoreA <^ag in allem; I. Tag sä -

Hr/(Zenerä Graffv0tt^c2nc1cenberZ v0M ^i.^^rjlisbiß den 18. ^ls/i
! mclulivemallemmit i.Ahn-l.Abreiß^Tag i8.Tag sä

Freyhr. vonLeveMsn zu ^.seä VOM 2;. Hpnliz biß VtN 2O.steN^sjj
jambt 2. Ahn >2. 'Ablesß Tag in allem 52. Tag sä

Fktyhr. von Kessel zum kezlekberZ vom 24. ^priliz biß t>M 2o.steN käaji
sambti.Ahmundl.'AbreißtTag29.Tag sä - - -

Frcvhs.von Lavvir vom 24. ^ziriliz bißdtNi8. ^taji mclulivc sambt
1.Mnsundi.Abttiß-Tag ^7-Tag sä - -

Freyhr. von >Vacbrencjonc^ vom 26. HjzMz biß den 2s .sten ^lsjj
sambt 1. Ah^und i-Abreiß^Tag 27. Tag sä

Freyhr. von bis^el! VOM 50. ^priliz biß dM -s.sttN ^ls/i incluilve
sambt e.Mn 2. Abreiß Tagen 2/. Tag sä - -

Fltyhi'.von Xesselzu käzc^bauten V0M ). I^sjiblß deN2s.eju5äemm»
clu/ivesambt - .Ahn und i.Abreiß-Tag inallem2o.Tag sä -

FMl.von5xberg vom5.ttn ^lzjl biß den 2o .stm selbigen Monaths
außschiießüch den:! sambt i.Ahn r.Abreiß-Tag r?.Tag -

Freyhr. von 5cbs!I vom ic» ten ^zjibiß ven 2v»sten sambt 2. Ahn--»
'Wch-Taaen in allem 15. Tag sä - °

Freyhr. 5c-beiäatä von öäeroäe vom I s. biß den 2d.sten samöt
2. Ahn 2. Abmß-Tagen !N allem 10. Tag sä - -

5 xnäici ^clcen dteßiahrige LandtagS-Zehrungensä .
8xnclici bkercmsnni ZehrUNgeN sä ^ - - »

Nthal.
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In 6äcm ?rc)tocolIi k. d. Hercmanni 8z^nä.

8xecikc2tio Gülischer Haubt-Statteil OicxtZwm deß

in Hjzrilik I/2I> abgehaltenenLandtagö»
Mal

Wegen der Haubt-Statt Gülich comperiren Hrn. Scheffen Veu2
(daß vom Iö. ^prilis biß den 21. ^isjt 1721. beyde inclullve, mit
Ab-uno Ahnreiß-Tagen sä 54. Tag dicßmahligen Landtags-
Handlungen beygcwdhnet) jeden Tag per 2. Nthal.gerechnet sä - ^

lcem wegen selbiger Statt Hrn. Raths-Verwaildten Lzser mit Ab-
und Ahnreiß-Tagen sä 54. Tag - ° ° 68 - -

Wegen der Hakbt-Statt veuren Hm. Scheffen pon^mit Ab-uvd
AhmW-Tägen aä z4.Tag - - - ° 68 «

Eodan Hrn.Ält-Rathen ^ewllnZZ mit Ab-undAnmß-Tagen 54-
Tag .... - - 68 °

Wegen der Haubt-Statt Klunl!erex6e! dem HM» ScheffM veurm

mit Ab-undAbmeiß-Tägen z4 TH " ° - »
Wegen selbiger Statt Hrn. Raths-Verwandten ^süenäskl mit

Ab-undAhnmß-Tägen)4-Tag - - - ? ^
Hhh , We-



X zo )(

Wegen der Haubt-Statt Luzkircken Hrn. Scheffen dremer mit
Ab-und Ahnreiß-Tagm 54. Tag - - - -

Irem wegen selbiger Statt Hrn. Raths-Verwandttt?pücber mit Ab-
und Ahmeiß. Tagend; 4. Tag .

Mir dem Haubtjtäuischen s^nclico kommen mit Ab-und Ahnreiß-
Tagen^^ ;4.Tagjeden?er ^.Rthal.tacic

Mal.
SS

68
68

8umma Rthal. 612.

Zpeciücatio vioetarum yl)r Btpgische HllUbt-Stätte«

Zeitlicher Bürgermeister der Haubt-Statt l.ennep hat denen Land-
tags velikerarwmbut vom i8. btß dM 2o.sttN 1721.
inclulive beygewohnet / worab demselben für) 5. Tag / so dan für
z.Ahn-und AdreißiTage/ und in allem 57. Tagen jedes TagS
anZchrungenundviosttncompettren^.Rthal.inallem - -

Dem Richteren daselbst .... 7
Zeitlichen Bürgermeister der Haubt-Statt
Dem vepmaw von selbiger Haubt-Statt - - >
Zeitlichen Bürgermeister zu DuKelciorLvor z z. Tag
Vepmarv von selbiger Statt » » « "
Zeitlichen Bürgermeister der Haubt-Statt ^ipxerlmck z wie von

der Haubt-Statt l-ennex» ... .
Zeitlichen Richteren daselbst » , -
Hrn. ^.oberr^ . « ^ "

Rthal.

74
74?c»
70
66

66

7-^
74
66

5ummk Rthal. 6^4.
In iiäern Robert?.

Bergischer Kenner dessen was Stande ohne Schuldigkeit vor
dießmahl eingewilligt m 1721.

Mal.
Stewr-keserenüano Hm. k^rcmsnn . / ° . . 40Zecrernrio -- ...... 8
dancellilli8 - . . . . - 12,
Bottenmeister . . . . - . ;
Deß ^/nclici 5crll?enteN ....... 20
Haublstattischen 8crikentM ...... 18
X» ^mon Kvble ...... . . 18
Der Statt vüszeläorttfür angeschaffte Erfordernüssev zum Land¬tag - » - r 1
Der Hoff-Buchtruckerin- - - - -
Rathhauß-Verwahrer i ° . 6
Dessen Magdt - ° 6
Cantzley-Diener - ....... ^
DtN^rribuz k.ecolleÄ!5zuDüs5eläc)rts « . » .

Zu l-ennex» . 10
«Zu ^rinZen » 10

» ZU V^i^perfurrh. IQ
Zumma Rthal. Z.01.

In 6äern I-Ierrmannü
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X zi X
oircaonum ^cpzrlilionis deß von BergischenLandtstanden benenten

tZuMli ,und Ertrag übriger Landts-Nothwendigkeiten/als LandtS-

Lreüiroren Pensionen / Landtags-Zehrungen / k-enner,
fort übriger bey dem vorwehrenden Landtag zu

rexzrrixen bewilligten Geldexen,
Stth-

Eckiich ertragt sich das Bergische« Seit« auff diß Jahr benenteS
()uanrum zur Halbscheldt/Wte bey der keiarion enthalten-

Zu Behueff dtß Reichs-Grastm von ^esleltocie und keicbenstein,

welcher an Kett dapi^ 2621755^. Neichsthalcr Churfürstltche

Vermähiungs-Getoer Seiner Churfürstlichen Durchleucht als

darmahligtn Herren drccikoren baar würcklich abgelegt / und also

in die Stelle von Höchstgedachrer Seiner Churfürstlichen Durch¬

leucht als nunmehriger Landes dreökor getretten hat / die pensto-

nen gegen s.prodenro 2lj 108«; Rlhal.54.2Ib.pr0 ^nno I72l. -

Zu Behueff der Wt'itzlfchkn Mit'Erdgenahmen ()uint2N2 für

ihr Antheil in dem Weitzischen dsjmal die ?enstone5pro ^n»
no 172.5. * s s s

HM HlN. dbrikiäN Keimbacb Ambts-VerwaltMN ZU Nevvenabr

Mono nomine ä Lapieziz 1025, Rtichsthaltt dtt Penston pro
/Inno 1721. S - q s s

Zu Bchueft l>eß Reichs^Grassens von dlezstelroste zum 8rein am 15.

^r>!l8 erfallende 640, Reichsthal. Penstone8 von 5 6ooo. Ueichsth«.

dapiral pro^nno 1721. - - p s

Iremzu BchueffderKrufftischer Erbgenahmen nunmehro Hrn.Graft

ftn von ^esieirocje ZUM 8c^in V0N 2000. RktchSthal, dapical, dtt
penstoncs pro ^nno 1721, ^ G , p

iremzu Behmffder Etzbachischen Erbgenahmen erfallcne Penston pro
5Inno 1724, s s « s s

Icemju Bchueff Jhro Churfurstl, Durchleucht zu Cöllen Hoff-

Cammer-Rath ^loerz wegen obhabender den 17. 1667.V0N

Ständen festgestelter Anforderung - . -

Sodander Haubt'Start ^rin^en wegen beyder KayserSwertischen
Velägerung erlittenen Schadens « ? -

Der coüeAiac.Stiffts Kirchen zu Kayserswerth wegen dessen Bela¬

gerung erlittenen Schadens pro Ketto - - ,

Freyhm. von 8rael der Überrest / und Halbscheidt der demselben im

Jahr 1717. in Nahmen deß Freyhr. von k.even eingewilligten

von 500. ReichsthqhVermahlen / weilen solche im Jahr
1717. abgestrichen worden - ? ^

v^o!K^ !NZ V^tihelm 5cdmir2 in Kraftt der in Handen habender ve-

crewrum , weilen solche im Jahr 1717 außgestrichen worden -

Ferner zur ^eparariou deß Dammes am Ächerfluß dem Dyrff ^rol^-
lorst s K » ^ s » s

Dem dapirulo zu konn zu Abführung deß auff dem dahießigen Rhein-

Zohl Hafflenden dspiraliz - " - - - -

Den Haußarmen Kirspels ^imerlckeiä wegen durch das Donnen

Metter erlittenen Brandt-Schadens - - s

Dem Cutter zu dalcum zu Wider-Erbawung der Cüsterey -

Dem Closter dreifach wegen durch das Donner-Wetter erlittenen
Schadens - - » - -

Zur kepzrÄlion der xvipperlürrer Brücken über die Wuppee s

HhhT

8r

5»

40

20 »

640 -

roo

140 »

800

zoo

500

4 ^

170 ->

200
v

sO °50 -
20O

Z0S

22 "

Mx



X z- X
Für Landts-Bedimte»

Mai.

ViM-VttrschMy , » . « . . .c,°o . .
Für beyde LandtdommMnett s , - ^oo -
Für beyde ^andt-Rittmeister « s s 400 . I
Für beyde Landt Haubtleuch - - - - zov .
Lynclici ttertmanni ^
5/ncjici Lücken 5^2num s ^ ^ 450 .
PfenningS'Meister Gehatt - ^ « 150
Stattischen Lonlulentm Robert-Gehalt s - zoo - .
Stewr-Keterenciarlittartmank S s B 66 -
§yackcitterrm2nmdißjähttgeI)tQ-ten s s ^ 8e > .
L^nckciLzckenvicrteN « s « s 8?
Landtrommetters Gehatt- s » - s I '
Dessen LompzZne Kleydt s ^ v '
Dessen dieses Landtags-vi«ten - ^ ^ I I
VermögLandtags»Zehrungen5psci5csc!on2c!< s 4^76 °
Vermög Kenner aä - » s - 2.01 . "
Zu BehueffHer künfftiger vsxucarionen sä ^ - ^00 - I

Zummsrum Rthal. 1969^. . ^ ^

Lx donclufo

?. blerrmannm Betgifthet

Z durch Jhrö ChurfürstlichenDurchleucht Gülich-und BergischeN Hoffrathen / und gehei¬
men Raths»8ecretariulnHn. l^llzerg mir bedeuten lassen / daß / nachdemebey hießigemge-
heinun Räch die äcceprauon obenthaltener LandtagSs'Handtlungen / weilen diese cliliepurir.
jjch / und der Kayserlicher allergnädigster Declsrarion nit gemäß / wie solches denen beyden
Landtständischen HHrn. S/näicis diesen Morgen m pertonas breiter bedeutet wäre/resM/
Hochgedachte Seine HochGräfflicheErcellentzals Statthalter solche auch nicht annehmen
künten. Also geschehen vuzseläorifjn Herrn Statthalters von 5cbsesberZ Hoch-GM-
chen Ercellentz Hoff / wie oben/«m ersten Zimmer lincker Hand/ in Beysein / und Gegenwart
Nermsnenl'ruxmAliUNdttearicbelipcUenbeyden hjttjU erforderten glgubhafften GtjtM.

/ I.. 8. ^
^oc.xx. /

!n Lctem

^ 1^. 8, X ^oannez deraräüs l^anenvvinc^el Im-
vl^ocariar. ^ xerial. damer. ^ur. immamc. ^io°

rarius expeäivic öc ÜAnävlc manu»
zmxeco , Lc ü^necoxwxckZ

re^uiücus»

M
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